
















































































































































































































Gerichtsbarkeit 
Zwangsvollstreckung KROATIEN 

Artikel 201-202 VI4 a 
Seite 103 

Sechzehntes Kapitel 
Besondere Bestimmungen über die Zwangsvollstreckung in das Vermögen juristischer 
Personen 

1. Ausschluß von der Zwangsvollstreckung und Beschränkung der Zwangsvollstreck­
ung 

Liegenschaften 

Artikel 201 

(I) Liegenschaften, die als Büroräume genutzt werden, sowie Liegenschaften, die nicht zum 
Zweck der Ausübung der streng bestimmungsgemäßen Tätigkeit errichtet oder umgebaut 
worden sind, gelten nicht als Sachen, die zur Ausübung der Tätigkeit einer juristischen Person 
notwendig sind. Wird dieselbe Liegenschaft (z. B. ein Gebäude) als Büroraum und zur Ausübung 
einer bestimmungsgemäßen Tätigkeit benutzt, kann die Zwangsvollstreckung in jenen Teil der 
Liegenschaft erfolgen, welcher als Büroraum genutzt wird. 

(2) Liegenschaften, die für die Ausübung der streng bestimmungsgemäßen Tätigkeit errichtet 
oder umgebaut wurden, können Gegenstand der Zwangsvollstreckung sein, wenn durch ihre 
Veräußerung die Tätigkeit des Verpflichteten nicht eingestellt wird, insbesondere wenn das vom 
Verpflichteten durch seine Tätigkeit auf dieser Liegenschaft Erlangte durch Anschaffungen auf 
dem Markt ersetzt werden kann bzw. auf dem Markt ein Geschäftslokal gepachtet werden kann, 
in dem eine solche Tätigkeit ausgeübt werden kann. 

(3) Liegenschaften, die der Ausübung einer von mehreren Tätigkeiten des Verpflichteten dienen 
und bei deren Veräußerung die anderen Tätigkeiten des Verpflichteten nicht eingestellt werden, 
gelten nicht als Sachen, die für die Ausübung seiner Tätigkeit notwendig sind. 

Bewegliche Sachen und Rechte einer juristischen Person, die ihre Tätigkeit zwecks 
Gewinnerzielung ausübt 

Artikel 202 

(I) Die Zwangsvollstreckung gegen eine juristische Person, die ihre Tätigkeit zwecks Gewinn­
erzielung ausübt, kann in diese beweglichen Sachen und Rechte angeordnet werden: 
I. Bargeld und Wertpapiere, ohne Einschränkung, 
2. zum Verkauf bestimmte Fertigprodukte und Halbfertigprodukte, ohne Einschränkung, 
3. Rohstoffe, zur Weiterverarbeitung bestimmte Halbfertigprodukte und Betriebsstoffe (Brenn­

stoff, Schmierstoff u.ä.), über jene Menge hinaus, die der Verpflichtete für eine einmonatige, 
durchschnittliche Produktion benötigt, wenn diese Sachen auf dem Markt nicht regelmäßig 
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Gerichtsbarkeit 
Zwangsvollstreckung 

Artikel 203-204 

beschaffi werden können Wld dies zur ordentlichen AbwicklWlg der Produktion notwendig 
ist, 

4. andere bewegliche Sachen, die für die AusübWlg der Tätigkeit des Verpflichteten nicht 
notwendig sind, 

5. Patente, technische Errungenschaften Wld andere Rechte, ohne Einschränkung. 

(2) Ob alle BedingWlgen für die BeschränkWlg der ZwangsvollstreckWlg nach Absatz 1 
Nr. 3 dieses Artikels erfüllt sind, bestimmt das Gericht anIäßlich des Rechtsmittels des e 
Verpflichteten gegen den VollstreckWlgsbescheid, sofern der VollstreckWlgsgegenstand in diesem 
Bescheid bestimmt ist, bzw. anIäßlich des Antrags des Verpflichteten, nachdem durch einzelne 
VollstreckWlgshandlWlgen bestimmte Sachen gepflindet wurden. Einen solchen Antrag hat 
der Verpflichtete innerhalb einer Frist von acht Tagen ab dem Tag der Durchführung der 
VollstreckWlgshandlWlg zu stellen. 

(3) Es wird nicht angenommen, daß Fahrnis zur AusübWlg der Tätigkeit des Verpflichteten 
notwendig ist, wenn sie der AusübWlg einer Tätigkeit dient, die andere Personen mit 
entsprechender Fahrnis auf dem Markt leisten oder sie auf dem Markt gemietet werden kann. 

(4) Es wird nicht angenommen, daß eine juristische Person, die eine Transporttätigkeit ausübt 
bzw. Fahrzeuge vermietet, ein Fahrzeug benötigt, wenn wegen der ZwangsvollstreckWlg in dieses 
Fahrzeug die Tätigkeit dieser Person nicht um mehr als zwei Drittel vermindert wird. 

Fahrnis und Rechte anderer juristischer Personen 

Art1ke1203 

(1) Die ZwangsvollstreckWlg gegen eine juristische Person, die keine Tätigkeit zwecks 
GewinnerzielWlg ausübt, kann in Fahrnis Wld Rechte angeordnet werden, die für die AusübWlg 
ihrer Tätigkeit nicht notwendig sind. 

(2) Im Falle des Absatzes I dieses Artikels finden die BestimmWlgen des Artikels 202 Absatz I 
Nr. 1,4 Wld 5 sowie die Absätze 3 Wld 4 dieses Gesetzes in entsprechender Weise AnwendWlg. 

Umfang der Vollstreckung in Geldmittel auf dem Konto einer juristischen Person 

Art1ke1204 

(1) Die ZwangsvollstreckWlg zwecks Geltendmachung einer GeldfordefWlg gegenüber einer 
juristischen Person kann in alle Mittel auf ihren Konten bei der Geschäfte des Zahlungsverkehrs 
tätigenden juristischen Person erfolgen, auch in den KWlawert der Devisen, die diese Person auf 
einem Devisenkonto hat. 

104 



Gerichtsbarkeit 
Zwangsvollstreckung 
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KROATIEN 
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(2) Die Zwangsvollstreckung in Geldfordenmgen auf dem Konto des Staates, der Einheiten 
der lokalen Selbstverwaltung und Verwaltung bei der Geschäfte des Zahlungsverkehrs tätigenden 
juristischen Person, und in den Kunawert von Devisen, die diese Personen auf einem Devisen­
konto haben, kann nicht angeordnet werden, wenn diese Mittel zur Ausübung grundlegender 
Aufgaben dieser juristischen Personen notwendig sind. 

(3) Die Bestimmung des Absatzes 2 dieses Artikels findet auch auf die Organe der juristischen 
Personen aus dieser Bestimmung Anwendung. 

(4) Das Gericht wird auf Widerspruch der juristischen Person bzw. des Organs nach den 
Absätzen 2 und 3 dieses Artikels die Parteien anhören und bei Bedarf auch eine andere 
Beweisfiihrung über die Umstände vornehmen, von denen die Anwendung der Bestimmungen 
der Absätze 2 und 3 dieses Artikels abhängt. 

(5) Nach den Überprüfungen gemäß Absatz 4 dieses Artikels bestimmt das Gericht durch 
Bescheid die Beträge, bis zu denen eine Zwangsvollstreckung zwecks Begleichung der 
Forderungen des Vollstreckungsbetreibers in bestimmten Abständen erfolgen kann. 

(6) Eine Berufung gegen den Bescheid nach Absatz 5 dieses Artikels hat keine aufschiebende 
Wirkung. 

2. Zwangsvollstreckung In die Mittel auf dem Konto einer juristischen Person 

Örtliche Zuständigkeit 

Artikel 205 

Für Entscheidungen über den Vollstreckungsantrag und die Durchführung einer Zwangsvoll­
streckung in die Geldmittel, die auf dem Konto des Verpflichteten bei der juristischen Person 
geführt werden, die Geschäfte des Zahlungsverkehrs tätigt, ist jenes Gericht örtlich zuständig, 
auf dessen Gebiet sich die Einheit der juristischen Person befindet, bei der das Konto des 
Verpflichteten geführt wird. 

Reihenfolge der Befriedigung 

Artikel 206 

(J) Die Geschäfte des Zahlungsverkehrs tätigende juristische Person führt die Befriedigung 
gemäß dem Zeitpunkt der Zustellung des Vollstreckungsbescheids der Reihe nach durch, sofern 
das Gesetz nichts anderes vorschreibt. 
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Gerichtsbarkeit 
Zwangsvollstreckung 

Artikel 207 

(2) Die Geschäfte des Zahlungsverkehrs tätigende juristische Person führt gemäß dem Tag 
und der Stunde der Zustellung Protokoll über die Reihenfolge der Vollstreckungsbescheide und 
erteilt dem Vollstreckungsbetreiber auf dessen Antrag eine Bescheinigung über den Rang seiner 
Forderung in dieser Reihenfolge aus. 

(3) Die Geschäfte des Zahlungsverkehrs tätigende juristische Person kann einen Zahlungsauf­
trag des Verpflichteten vor Auszahlung der im Vollstreckungsbescheid festgesetzten Forderung 
nicht durchführen, sofern ein besonderes Gesetz nichts anderes vorschreibt. e 
(4) Mit dem Vollstreckungsbescheid gleichgesetzt ist eine Urkunde, fiir die dies durch 
besonderes Gesetz vorgesehen ist. 

(S) Wenn die Zwangsvollstreckung auf Antrag des Verpflichteten aufgeschoben wird, wird der 
entsprechende Betrag der Mittel zwecks Erhaltung des Ranges der Befriedigung von Forderungen 
abgesondert. 

(6) Die Geschäfte des Zahlungsverkehrs tätigende juristische Person haftet gegenüber dem 
Vollstreckungsbetreiber fiir den Schaden, den sie ihm durch Verletzung der Bestimmungen dieses 
Gesetzes über den Umfang, die Reihenfolge und die Weise der Befriedigung der Forderung des 
Vollstreckungsbetreibers zufUgt. 

(7) Über den Antrag auf Schadensersatz nach Absatz 6 dieses Artikels entscheidet das 
Gericht im Zwangsvollstreckungsverfahren. Aufgrund des rechtskräftigen Bescheids, mit dem 
der Geschäfte des Zahlungsverkehrs tätigenden juristischen Person angeordnet wird, dem 
Vollstreckungsbetreiber den Schaden zu erstatten, kann der Vollstreckungsbetreiber in einem 
besonderen Zwangsvollstreckungsverfahren eine Zwangsvollstreckung gegen diese juristische 
Person beantragen. 

Bekanntgabe des Kontos 

Artikel 207 

(1) Der Vollstreckungsbetreiber ist verpflichtet, im Vollstreckungsantrag unter anderem auch die 
Einheit der Geschäfte des Zahlungsverkehrs tätigenden juristischen Person, bei der die Geldmittel 
des Verpflichteten geführt werden, sowie die Nummer seines Kontos bekanntzugeben. 

(2) Wenn fiir die Forderung, die befriedigt wird, die Bezahlung über das Konto erfolgt, ist der 
Vollstreckungsbetreiber verpflichtet, im Vollstreckungsantrag auch die juristische Person, bei der 
seine Geldmittel geführt werden, sowie die Nummer seines Kontos bekanntzugeben. 

(3) Bei der Zwangsvollstreckung nach diesem Artikel finden die Bestimmungen des Arti­
kels 1 S4 dieses Gesetzes in entsprechender Weise Anwendung. 
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Artikel 208 
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(1) Durch den Vollstreckungsbescheid in die Geldmittel, die auf dem Konto des Verpflichteten 
bei der Geschäfte des Zahlungsverkehrs tätigenden juristischen Person geftihrt werden, wird 
dieser juristischen Person angeordnet, den Geldbetrag, für den eine Zwangsvollstreckung 
bestimmt wurde, vom Konto des Verpflichteten auf das Konto des Vollstreckungsbetreibers zu 
überweisen. 

(2) Die Überweisung der Geldmittel nach Absatz I dieses Artikels erfolgt gemäß den 
Bestimmungen des Artikels 180 dieses Gesetzes. 

(3) (aufgehoben) 

Wiederkehrende Leistungen 

Artikel 209 

(I) Wenn der Geschäfte des Zahlungsverkehrs tätigenden juristischen Person durch den 
Vollstreckungsbescheid die Bezahlung bestimmter Beträge in bestimmten Abständen an den 
Verpflichteten angeordnet wird, fUhrt diese Person die Auszahlung in Einklang mit dem Auftrag 
aus dem Vollstreckungsbescheid durch. 

(2) Im Falle des Absatzes I dieses Artikels wird die Reihenfolge der Begleichung aller 
künftigen Raten gemäß dem Zeitpunkt der Zustellung des Vollstreckungsbescheids berechnet. 

(3) Die Geschäfte des Zahlungsverkehrs tätigende juristische Person führt ein besonderes 
Protokoll über die Vollstreckungsbescheide, durch die zukünftige wiederkehrende Leistungen 
angeordnet werden. 

Unterbrechung der Zwangsvollstreckungen 

Artikel 210 

(I) Die Geschäfte des Zahlungsverkehrs tätigende juristische Person, der ein Vollstreckungs­
bescheid in die Mittel auf dem Konto des Verpflichteten zugestellt wird, unterbricht die 
Zwangsvollstreckung auf Antrag des Vollstreckungsbetreibers. 

(2) Im Falle einer Unterbrechung nach Absatz I dieses Artikels werden keine Geldmittel 
abgesondert. 
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Gerichtsbarkeit 
Zwangsvollstreckung 

Artikel 211-213 

Verfahren im Falle, daß keine Mittel auf dem Konto vorhanden sind 

Artlkel211 

(1) Wenn zum Zeitpunkt, in dem der Geschäfte des Zahlungsverkehrs tätigenden juristischen 
Person ein Vollstreckungsbescheid zugestellt wurde, keine Mittel auf dem Konto des Verpflich­
teten vorhanden sind, bewahrt diese Person diesen Bescheid im Aktenverzeichnis auf und tätigt 
diesem zufolge eine Überweisung, wenn Mittel auf dem Konto eingehen. e 
(2) Darüber, daß keine Mittel auf dem Konto vorhanden sind, setzt die juristische Person nach 
Absatz 1 dieses Artikels das Gericht unverzüglich in Kenntnis. 

Zwangsvollstreckung gegen einen solidarischen Verpßichteten 

Artikel 212 

(1) Wenn auf Grund des Vollstreckungsbescheids zwei oder mehr Verpflichtete solidarisch 
haften, erläßt das Gericht auf Antrag des Vollstreckungsbetreibers unter der Bedingung einen 
einzigen Vollstreckungsbescheid gegen sie, daß sie alle Konten bei derselben Person haben, die 
Geschäfte des Zahlungsverkehrs tätigt. 

(2) Der Vollstreckungsbetreiber kann im Vollstreckungsantrag die Reihenfolge festlegen, in der 
die Befriedigung einzelner Verpflichteter erfolgt, wenn dies jedoch nicht geschieht, erfolgt die 
Begleichung in jener Reihenfolge, in der sie im Antrag angeführt sind. 

(3) Wenn die Konten solidarischer Verpflichteter bei verschiedenen Einheiten derselben 
juristischen Person geführt werden, die für die Verpflichteten Geschäfte des Zahlungsverkehrs 
tätigt, stellt das Gericht jener Einheit den Vollstreckungsbescheid zu, bei der das Konto 
jenes Verpflichteten geführt wird, den der Vollstreckungsbetreiber als ersten solidarischen 
Verpflichteten bestimmt hat bzw. der im Antrag an erster Stelle genannt ist. 

(4) Wenn im Falle nach Absatz 3 dieses Artikels auf dem Konto des Verpflichteten keine Mittel 
vorhanden sind, leitet die Einheit, der dieser Vollstreckungsbescheid zugestellt wurde, auf Antrag 
des Vollstreckungsbetreibers diesen Bescheid an eine andere Einheit weiter, bei der die Konten 
der solidarischen Verpflichteten geführt werden. 

Reihenfolge der Befriedigung von den einzelnen Konten der juristischen Person 

Artikel 213 

Der Vollstreckungsbetreiber bestimmt die Reihenfolge der Befriedigung von den einzelnen 
Konten der Schuldner, sofern durch das Gesetz nichts anderes bestimmt wird. 
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Zwangsvollstreckung in die Mittel auf einem Devisenkonto 

Artikel 214 
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Erfolgt die Zwangsvollstreckung zwecks Begleichung einer Fordenmg in Kuna, werden die 
Mittel auf dem Devisenkonto des Verpflichteten nach dem Kurs in Kuna umgerechnet, den 
die juristische Person, bei der das Konto geführt wird, auf seinen Antrag für die Umrechnung 
heranziehen würde, und die Auszahlung erfolgt gemäß den Regeln über die Auszahlung von 
Konten, die in Kuna geführt werden. 

Zwangsvollstreckung wegen Begleichung einer Forderung in einer ausländischen Wäh­
rung 

Artikel 215 

(I) Wird die in der vollstreckbaren Urkunde festgestellte Forderung in einer ausländischen 
Währung ausgewiesen und hat der Verpflichtete ein Devisenkonto in dieser Währung, wird 
durch den Vollstreckungsbescheid der juristischen Person, bei der das Devisenkonto geführt 
wird, angeordnet, den entsprechenden Betrag in ausländischer Währung vom Konto des 
Verpflichteten auf das Konto des Vollstreckungsbetreibers zu überweisen oder die Auszahlung 
in der ausländischen Währung auf eine andere zulässige Weise vorzunehmen. 

(2) Der Vollstreckungsbetreiber kann beantragen, daß die Zwangsvollstreckung zwecks Befrie­
digung seiner Forderung in einer bestimmten ausländischen Währung bestimmt und auf anderen 
Konten oder Gegenständen des. Verpflichteten als Zwangsvollstreckung zwecks Befriedigung 
einer Forderung in Kuna über einen Betrag durchgeführt wird, der für den Erwerb der schuldigen 
Devisenmittel von der befugten Person erforderlich ist. 

e (3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 dieses Gesetzes finden auch dann Anwendung, 
wenn die Zwangsvollstreckung gegen Verpflichtete angeordnet wird, die keine juristischen 
Personen sind. 

3. Entsprechende Anwendung anderer Bestimmungen des Gesetzes 

Artikel 216 

Wird durch die Bestimmungen dieses Kapitels ausdrücklich nichts anderes bestimmt, finden auf 
die Zwangsvollstreckung gegen eine juristische Person zwecks Begleichung einer Geldforderung 
andere Bestimmungen dieses Teils in entsprechender Weise Anwendung. 
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Dritter Abschnitt 

Gerichtsbarkeit 
ZwangsvoDstreckung 

Artikel 217 

Zwangsvollstreckung zwecks Geltendmachung einer Zwangsvollstreckung zur Erwirkung 
einer nicht In Geld bestehenden Forderung 

Siebzehntes Kapitel 
Gerichtspönale 

Verhängung gerichtUcher Pönale 

Artikel 217 

(l) Erfüllt der Schuldner eine seiner ungeldlichen Verpflichtungen, die durch eine rechtskräftige 
Gerichtsentscheidung, einen gerichtlichen Vergleich oder eine notariellen Urkunde festgestellt 
wurde, nicht fristgerecht, so setzt das Gericht im Zwangsvollstreckungsverfahren auf Antrag 
des Gläubigers als Vollstreckungsbetreiber dem Schuldner als Verpflichteten eine angemessene 
Nachfrist und ordnet dem Verpflichteten an, daß er, falls er seine Verpflichtung innerhalb dieser 
Frist nicht erfüllt, dem Vollstreckungsbetreiber ab dem Ablauf dieser Frist einen bestimmten 
Geldbetrag für jeden Tag Verzug oder eine andere Zeiteinheit (gerichtliche Pönale) im Sinne der 
Regeln über die Schuldverhältnisse zu entrichten hat. 

(2) Die gesetzte Nachfrist nach Absatz I dieses Artikels läuft ab der Zustellung der Bescheids 
erster Instanz an den Verpflichteten, in dem diese Frist bestimmt wird. Eine Berufung hat keinen 
Einfluß auf den Fristenlauf. 

(3) Kommt der Verpflichtete spätestens innerhalb einer Frist von ffinfzehn Tagen nach 
Rechtskraft des Bescheids nach Absatz I dieses Artikels seiner Verpflichtung nach, so kann 
das Gericht in diesem Zwangsvollstreckungsverfahren auf Antrag des Verpflichteten, welcher 
innerhalb einer Frist von acht Tagen ab der Erfüllung der Verpflichtung gestellt wird, den Betrag 
der auferlegten Pönale herabsetzen, wobei es dem Zweck Rechnung zu tragen hat, dem es ihre 
Zahlung angeordnet hat. Die Stellung dieses Antrags hat keinen Einfluß auf die Bemessung und _ 
die Durchführung der Zwangsvollstreckung aufgrund eines rechtskräftigen Bescheids über die • 
Bezahlung der gerichtlichen Pönale nach Absatz 1 dieses Artikels. 

(4) Die Bezahlung einer auferlegten gerichtlichen Pönale kann beantragt werden, solange auf 
der Grundlage der vollstreckbaren Urkunde keine Zwangsvollstreckung wegen Geltendmachung 
einer nicht in Geld bestehenden Forderung beantragt wird. 

(5) Der Anspruch auf gerichtliche Pönale erlischt ab dem Tag der Stellung eines Vollstreckungs­
antrags nach Absatz 4 dieses Artikels. Eine zwangsweise Bezahlung der bis zu diesem Tag 
flilligen gerichtlichen Pönale kann im Sinne der Bestimmungen des Artikels 208 dieses Gesetzes 
beantragt werden. 

(6) Wird die Zwangsvollstreckung nach Absatz 5 dieses Artikels eingestellt, lebt der Anspruch 
des Vollstreckungsbetreibers auf gerichtliche Pönale wieder auf. 
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Zwangsvollstreckung zwecks Begleichung der auferlegten Pönale 

Artikel 218 
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(1) Auf Grund des rechtskräftigen Bescheids über die Bezahlung der gerichtlichen Pönale 
nach Artike1217 dieses Gesetzes erläßt das Gericht im selben Zwangsvollstreckungsverfahren, 
in dem es diesen Bescheid erlassen hat, auf Antrag des Gläubigers als Vollstreckungsbetreiber 
einen Zwangsvollstreckungsbescheid zwecks zwangsweiser Bezahlung der auferlegten Pönale. 

(2) Hebt der Verpflichtete in der Berufung gegen den VollstreCkungsbescheid hervor, daß er 
seiner Verpflichtung nachgekommen ist, gibt das Gericht seiner Beruftmg im selben Zwangs­
vollstreckungsverfahren nur statt, wenn dessen Berechtigung durch eine öffentliche oder Privat­
urkunde, die die Bedeutung einer öffentlichen Urkunde hat, nachgewiesen wird. Anderenfalls 
wird der Verpflichtete auf ein Streitverfahren verwiesen. 

Achtzehntes Kapitel 
Zwangsvollstreckung zwecks Herausgabe und Auslieferung von Fahrnis 

Örtliche Zuständigkeit 

Artikel 219 

Für Entscheidungen über einen Vollstreckungsantrag zwecks Herausgabe einer oder mehrerer 
bestimmter Sachen oder wegen Auslieferung einer bestimmten Menge ersetzbarer Sachen, sowie 
ftir die Durchfiihrung der Zwangsvollstreckung ist jenes Gericht örtlich zuständig, auf dessen 
Gebiet sich die Sachen befinden. 

Zwangsvollstreckung zwecks Herausgabe bestimmter Sachen, die sich beim Verpflichteten 
befinden 

Artikel 220 

(1) Die Zwangsvollstreckung zwecks Herausgabe einer oder mehrerer bestimmter Sachen, 
die sich beim Verpflichteten befinden, wird durchgeführt, indem der Gerichtsvollzieher Sachen 
vom Verpflichteten beschlagnahmt und sie gegen eine Bestätigung dem Vollstreckungsbetreiber 
übergibt. 

(2) Auf die Weise nach Absatz 1 dieses Artikels erfolgt die Zwangsvollstreckung auch, 
wenn sich Sachen bei einem Dritten befinden, der gewillt ist, sie dem Gerichtsvollzieher zu 
übergeben. 
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Gerichtsbarkeit 
Zwangsvollstreckung 

Artikel 221 

(3) Ist der Dritte nicht gewillt, die Sachen zu übergeben, so kann der Vollstreckungsbetreiber bei 
Gericht beantragen, daß die Forderung des Verpflichteten auf Herausgabe von Sachen gegenüber 
dem Dritten auf ihn übertragen wird. 

(4) Auf das Verfahren auf den Antrag nach Absatz 3 dieses Artikels finden die Bestimmungen 
dieses Gesetzes über die Zwangsvollstreckung in eine Forderung, wonach Fahrnis übergeben 
oder ausgeliefert wird, Anwendung. 

Zwangsvollstreckung zwecks Herausgabe bestimmter Sachen, die sich weder beim Ver­
pflichteten noch bei einem Dritten befinden 

Artikel 221 

(1) Sollten Sachen weder beim Verpflichteten noch bei einem Dritten auffindbar sein, läßt 
das Gericht auf Antrag des VoUstreckungsbetreibers im selben Verfahren den Wert dieser 
Sachen schätzen und ordnet dem Verpflichteten durch Bescheid an, dem Vollstreckungsbetreiber 
innerhalb der gesetzten Frist den Betrag dieser Werte auszuzahlen. 

(2) Der Vollstreckungsbetreiber kann den Antrag nach Absatz 1 dieses Artikels innerhalb einer 
Frist von acht Tagen ab dem Tag der Mitteilung über das Nichtauffinden der Sachen stellen. Sollte 
der Vollstreckungsbetreiber diesen Antrag nicht innerhalb der gesetzten Frist geltend machen, 
stellt das Gericht die Zwangsvollstreckung ein. 

(3) Auf Grund des Bescheids nach Absatz 1 dieses Artikels kann der Vollstreckungsbetreiber 
auch vor dessen Rechtskraft im selben Verfahren die Zwangsvollstreckung wegen Begleichung 
des zugesprochenen Betrags beantragen. Dieser Antrag ist spätestens innerhalb einer Frist von 
fünfzehn Tagen ab Rechtskraft des Bescheids nach Absatz 1 dieses Artikels gestellt werden. 

(4) Sollte der Antrag nach Absatz 3 dieses Artikels nicht innerhalb der gesetzten Frist geltend a 
gemacht werden, stellt das Gericht die Zwangsvollstreckung ein und hebt den Bescheid nach ,., 
Absatz I dieses Artikels und andere durchgeführte Handlungen auf. 

(5) Der Vollstreckungsbetreiber kann mit den Antrag auf Zwangsvollstreckung aus Artikel 220 
Absätze 1 und 2 dieses Gesetzes auch einen Antrag auf Erlaß eines Bescheids nach Absatz I 
dieses Artikels verbinden. In diesem Falle werden die Zwangsvollstreckung nach Absatz 1 dieses 
Artikels und das Verfahren aus diesem Artikel gleichzeitig durchgeführt. Das Gericht kann die 
Zwangsvollstreckung im Sinne der Bestimmung nach Absatz 3 dieses Artikels anordnen und mit 
ihrer Durchführung beginnen, aber die Handlungen hinsichtlich der Verwertung der gepfändeten 
Vermögensteile des Verpflichteten oder die Überweisung der Mittel von seinem Konto kann nicht 
vor der Feststelhmg erfolgen, daß die Zwangsvollstreckung nach Artikel 220 Absätze 1 und 2 
dieses Gesetzes nicht durchgeführt werden konnte. 
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(6) Sollte die ZwangsvollstrecklUlg nach Artikel 220 Absätze 1 lUld 2 dieses Artikels durch­
geführt werden, stellt das Gericht die ZwangsvollstrecktUIg von Amts wegen ein lUld hebt den 
Bescheid nach Absatz 1 dieses Artikels lUld andere im Sinne der BestimmlUlgen nach Absatz 5 
dieses Artikels durchgeführte HandllUlgen auf. In diesem Fall trägt der VollstrecklUlgsbetreiber 
zur Gänze die Kosten, die durch die AntragstelllUlg nach Absatz 5 dieses Artikels entstanden 
sind. 

Zwangsvollstreckung zwecks Aushändigung ersetzbarer, beim Verpflichteten oder einem 
Dritten befindlicher Sachen 

Artikel 222 

Besteht in der vollstreckbaren UrklUlde die VerpflichtlUlg zur AushändigtUIg einer bestimmten 
Menge ersetzbarer Sachen, die sich beim Verpflichteten oder einem Dritten befinden, erfolgt die 
ZwangsvollstrecklUlg auf die für die Herausgabe bestimmter Sachen vorgeschriebene Weise. 

Zwangsvollstreckung, wenn ersetzbare Sachen weder beim Verpflichteten noch bei einem 
Dritten aufgefunden werden 

Artikel 223 

(1) Sind die Sachen weder beim Verpflichteten noch bei einem Dritten auffindbar, erfolgt 
die ZwangsvollstrecklUlg lUlter entsprechender AnwendlUlg der BestimmlUlgen des Artikels 221 
dieses Gesetzes. Anläßlich der SchätzlUlg der Sachen wird die Notwendigkeit ihrer Anschaffung 
auf der anderen Seite berücksichtigt. 

(2) Sollte während des ZwangsvollstrecklUlgsverfahrens eine WertändeflUlg ersetzbarer Sachen 
eintreten, kann der VOllstrecklUlgsbetreiber vom Gericht eine neue SchätzlUlg fordern sowie dem 
Verpflichteten die ZahllUlg der Wertdifferenz anordnen. In diesem Fall finden die BestimmlUlgen 
des Artikels 221 dieses Gesetzes lUld des Absatzes 1 dieses Artikels in entsprechender Weise 
AnwendlUlg. 

Anspruch auf Schadensersatz 

Artikel 224 

Durch die BestimmlUlgen dieses Kapitels wird der Anspruch des VollstrecktUIgsbetreibers, daß er 
im Streitverfahren vom Verpflichteten den Ersatz des Schadens fordert, der ihm dadurch zugefügt 
wurde, daß die Herausgabe bzw. AushändigtUIg der Sache nicht erfolgte, nicht berührt. 
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Neunzehntes Kapitel 

Gerichtsbarkeit 
Zwangsvollstreckung 

Artikel 225-226 

ZwangsvoUstreckung zwecks Räumung und Herausgabe von Liegenschaften 

Örtliche Zuständigkeit 

Artikel 225 

Für Entscheidungen über einen Vollstreckungsantrag zwecks Räumung und Herausgabe von e 
Liegenschaften und für die Durchführung dieser Zwangsvollstreckung ist jenes Gericht örtlich 
zuständig, auf dessen Gebiet sich die Liegenschaft befindet. 

Art der Durchführung der Zwangsvollstreckung 

Artikel 226 

(1) Die Zwangsvollstreckung zwecks Räumung und Herausgabe der Liegenschaft nach Ar­
tikel225 dieses Gesetzes wird so durchgefiihrt, daß der Gerichtsvollzieher, nachdem er die 
Personen und Sachen von dieser Liegenschaft entfernt hat, die Liegenschaft dem Vollstreckungs­
betreiber in dessen Besitz übergibt. 

(2) Die Räumung und Herausgabe der Liegenschaft kann nach Ablaufvon acht Tagen vom Tag 
der Zustellung des Vollstreckungsbescheids an den Verpflichteten auch vor dessen Rechtskraft 
erfolgen. Konnte die Zustellung an den Verpflichteten an der letztbekannten Anschrift nicht 
ordentlich und auch nicht auf die in den Bestimmungen des Artikels 8 Absätze I und 2 dieses 
Gesetzes vorgesehene Weise erfolgen, so bestellt das Gericht unverzüglich einen vorläufigen 
Vertreter, dem der Bescheid zugestellt wird. 

(3) Sollte es erforderlich sein, verhängt das Gericht gegen jene Personen, die die Durchführung 
der Zwangsvollstreckung behindern, Geldstrafen oder ordnet die Verhaftung nach Artikel 16 
dieses Gesetzes an. 

(4) Bei Aufforderung durch das Gericht sind die Polizei und das Amt für Sozialfiirsorge 
verpflichtet, jegliche erforderliche Unterstützung bei der Durchführung der Handlungen nach 
Absatz I dieses Artikels zu leisten. 

(5) Bei der Durchführung der Zwangsvollstreckung finden die Bestimmungen des Artikels 43 
dieses Gesetzes Anwendung. 

(6) Der Vollstreckungsbetreiber hat bei Aufforderung durch den Gerichtsvollzieher die erfor­
derlichen Arbeitskräfte und die Transportmittel zwecks Durchführung der Zwangsvollstreckung 
sicherzustellen, worüber der Vollstreckungsbetreiber spätestens innerhalb einer Frist von acht 
Tagen vor Durchführung der Zwangsvollstreckung in Kenntnis zu setzen ist. 
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(1) Fahrnis, die von der Liegenschaft beseitigt wird, wird dem Verpflichteten oder einem 
erwachsenen Mitglied seines Haushalts übergeben, sofern jener nicht anwesend ist. 

(2) Sollte bei der Durchführung der Vollstreckungshandhmgen keine der Personen anwesend 
sein, der die Sachen übergeben werden können, oder sollten sie diese Personen nicht 
entgegermehmen wollen, werden die Sachen auf Kosten des Verpflichteten einer anderen Person 
zur Aufbewahrung übergeben. Der Vollstreckungsbetreiber ist verpflichtet, eine andere Person 
bereitzustellen, der die beseitigten Sachen übergeben werden. Der Vollstreckungsbetreiber kann 
die Sachen des Verpflichteten selbst zur Aufbewahrung übernehmen. 

(3) Der Gerichtsvollzieher übergibt die beseitigten Sachen einer anderen Person oder dem 
Vollstreckungsbetreiber zur Aufbewahrung. Die Handlung des Gerichtsvollziehers bestätigt das 
Gericht durch Beschluß. Das Gericht kann nachträglich durch Beschluß anordnen, daß die Sachen 
anstelle der Person, der sie übergeben wurden, einem Dritten anvertraut werden. 

(4) Falls möglich, setzt das Gericht den Verpflichteten über die Herausgabe an eine andere 
Person und über die Aufbewahrungskosten in Kenntnis und setzt ihm eine angemessene Frist, 
innerhalb der er die Herausgabe der Sachen beantragen kann, nachdem er die Aufbewahrungs­
kosten entrichtet hat. 

(5) Außer der Mitteilung nach Absatz 3 dieses Artikels weist das Gericht den Verpflichteten 
darauf hin, daß die Sachen nach Ablauf der gesetzten Frist verkauft und aus dem Verkaufspreis 
die Kosten der Aufbewahrung und des Verkaufs der Sachen befriedigt werden. 

Verkauf beweglicher Sachen 

Artikel 228 

(1) Das Gericht ordnet von Amts wegen den Verkauf der Sachen auf Rechnung des 
Verpflichteten an, wenn dieser innerhalb der gesetzten Frist nicht ihre Herausgabe beantragt 
und die Kosten der Aufbewahrung nicht begleicht. 

(2) Jener Teil des durch den Verkauf erzielten Preises, der nach der Befriedigung der Kosten 
für die Aufbewahrung und dem Verkauf der Sachen übrig bleibt, wird bei Gericht bzw. beim 
öffentlichen Notar zugunsten des Verpflichteten hinterlegt. 

(3) Der Verkauf der Sachen erfolgt gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über die 
Zwangsvollstreckung in Fahrnis. 
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Zwangsvollstreckung zwecks Begleichung der Verfahrenskosten 

Artikel 229 

Gerichtsbarkeit 
ZwangsvoUstreckung 

Artikel 229-231 

(1) Der Vollstreckungsbetreiber kann im Vollstreckungsantrag fordern, daß zusammen mit der 
Zwangsvollstreckung nach Artikel 225 dieses Gesetzes die Zwangsvollstreckung in Fahrnis des 
Verpflichteten, welche von der Liegenschaft zu beseitigen ist, zwecks Befriedigung der Kosten 
des Zwangsvollstreckungsverfahrens erfolgt. e 
(2) Die Zwangsvollstreckung nach Absatz 1 dieses Artikels wird gemäß den Regeln über die 
Zwangsvollstreckung in Fahrnis des Verpflichteten zwecks Befriedigung einer Geldfordenmg 
angeordnet und durchgeführt. 

(3) Der Bescheid über die Kostenerstattung des Zwangsvollstreckungsverfahrens nach Arti­
kel225 dieses Gesetzes ist eine vollstreckbare Urkunde, auf deren Grundlage der Vollstreckungs­
betreiber im selben oder einem gesonderten Zwangsvollstreckungsverfahren die Zwangsvoll­
streckung beantragen kann. 

Zw~gstes Kapitel 
Zwangsvollstreckung zwecks Durchsetzung einer Forderung auf ein 'lUn, Dulden oder 
Unterlassen 

Örtliche Zuständigkeit 

Artikel 230 

Ist der Verpflichtete gemäß der vollstreckbaren Urkunde zu einem bestimmten Tun oder Dulden 
einer bestimmten Handlung oder Unterlassung einer bestimmten Handlung verpflichtet, ist 
für Entscheidungen über den Vollstreckungsantrag und für die Durchführung der Zwangsvoll­
streckung jenes Gericht örtlich zuständig, auf dessen Gebiet der Verpflichtete die Verpflichtung 
nach der vollstreckbaren Urkunde zu erfüllen hat. 

Zwangsvollstreckung zwecks Durchsetzung der Verpflichtung zu einer Handlung, die auch 
eine andere Person leisten kann 

Artikel 231 

(1) Die Zwangsvollstreckung zwecks Durchsetzung der Verpflichtung zu einer Handlung, 
die auch eine andere Person leisten kann, wird so durchgeführt, daß das Gericht den 
Vollstreckungsbetreiber ermächtigt, diese Handlung auf Kosten des Verpflichteten einer anderen 
Person anzuvertrauen oder sie selbst zu leisten. 
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(2) Im Vollstreckungsantrag kann der Vollstreckungsbetreiber beantragen, daß das Gericht dem 
Verpflichteten durch Bescheid anordnet, daß dieser im voraus bei Gericht einen bestimmten 
Betrag hinterlegt, der zur Befriedigung der Kosten erforderlich ist, die durch die Leistung der 
Handlung durch eine andere Person oder durch den Vollstreckungsbetreiber entstehen wird. Die 
Höhe dieses Betrags setzt das Gericht nach eigenem Ermessen fest, wobei es nach Möglichkeit 
die Preisliste der zur Leistung solcher Handlungen befugten Personen berücksichtigt, welche 
vom Vollstreckungsbetreiber dem Vollstreckungsantrag beigefiigt wird. 

(3) Das Gericht erläßt den endgültigen Bescheid über die Höhe des Kosten nach Absatz 2 dieses 
Artikels auf Antrag des Vollstreckungsbetreibers bzw. des Verpflichteten. Sollte sich nachträglich 
erweisen, daß auf Grund des Bescheids nach Absatz 2 dieses Artikels vom Verpflichteten mehr 
Mittel gefordert wurden als zur Deckung der Kosten für die Durchführung der Handlung 
und der Kosten des Zwangsvollstreckungsverfahrens erforderlich waren, zahlt das Gericht 
dem Verpflichteten die Differenz auf Antrag des Verpflichteten aus, sofern es über die vom 
Verpflichteten geforderten Mittel verfUgt, bzw. ordnet es dem Vollstreckungsbetreiber an, die 
Differenz innerhalb der gesetzten Frist zurückzuzahlen, sofern die Mittel ihm zur Verfügung 
gestellt wurden. 

(4) Auf der Grundlage des Bescheids nach Absatz 2 dieses Artikels kann die Zwangsvoll­
streckung vor dessen Rechtskraft und auf der Grundlage des Bescheids nach Absatz 3 dieses 
Artikels erst nach dessen Rechtskraft angeordnet werden. 

Zwangsvollstreckung zwecks Durchsetzung einer Verpflichtung zu einer Handlung, die nur 
der Verpflichtete durchführen kann 

Artikel 232 

(I) Kann die in der vollstreckbaren Urkunde bestimmte Handlung nur vom Verpflichteten ge­
leistet werden, setzt das Gericht dem Verpflichteten im Vollstreckungsbescheid eine angemessene 
Frist zur Erfüllung der Verpflichtung. 

(2) Gleichzeitig droht das Gericht dem Verpflichteten im Vollstreckungsbescheid an, daß in 
Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 16 dieses Gesetzes gegen ihn eine bestimmte 
Geldstrafe verhängt wird, falls er die Verpflichtung nicht innerhalb der ihm gesetzten Frist 
erfüllt. 

(3) Sollte der Verpflichtete seine Verpflichtung innerhalb der ihm gesetzten Frist nicht erfüllen, 
verhängt das Gericht auf Antrag des Vollstreckungsbetreibers durch Bescheid die angedrohte 
Geldstrafe. In diesem Bescheid setzt das Gericht dem Verpflichteten eine neue Frist zur Erfüllung 
seiner Verpflichtung und droht eine neue Geldstrafe in einem höheren Betrag als jene, die ihm 
vorher angedroht wurde, an, sofern er auch innerhalb dieser Frist seine Verpflichtung nicht 
erfüllt. 
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Gerichtsbarkeit 
Zwangsvollstreckung 

Artikel 233 

(4) Das Gericht verhängt über den Verpflichteten Geldstrafen und droht unter Setzung weiterer 
Fristen zur Erfiillung der Verpflichtung mit neuen, solange die gesamte Summe der verhängten 
Geldstrafen nicht das Zehnfache der zuerst verhängten Strafe erreicht. 

(5) Bei der Bemessung der Höhe der Geldstrafe innerhalb der vorgeschriebenen Grenzen 
berücksichtigt das Gericht die Bedeutung der Handlung, die der Verpflichtete zu leisten 
verpflichtet war, sowie die anderen Umstände des Falles. 

(6) Jener Verpflichtete, der seine vom Gericht angeordnete Verpflichtung erfüllt hat, ist 
verpflichtet, das Gericht darüber unverzüglich in Kenntnis zu setzen und ihm diesbezüglich 
eindeutige Beweise vorzulegen. Als eindeutiger Beweis gilt eine beglaubigte schriftliche 
Erklärung des Vollstreckungsbetreibers darüber, daß die Handlung vorgenommen wurde, 
ein notarielles Protokoll oder das Protokoll des Gerichtsvollziehers über die Vornahme der 
Handlung, ein Befund und ein Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen, daß die Handlung 
vorgenommen wurde, die Übergabe des Werks, das durch die Handlung getätigt wurde, 
in gerichtliche oder notarielle Aufbewahrung u.ä. Andernfalls gilt die Handlung als nicht 
vorgenommen. 

(7) Vor der Verhängung einer Geldstrafe gibt das Gericht dem Verpflichteten die Möglichkeit 
zur Stellungnahme, und nach Bedarf beraumt es eine Tagsatzung zwecks Beweisführung an. 

(8) Hängt die Handlung, die nur der Verpflichtete vornehmen kann, nicht ausschließlich von 
dessen Willen ab (z. B. Schaffen eines bestimmten Kunstwerks u.ä.), hat der Vollstreckungsbe­
treiber kein Recht, eine Zwangsvollstreckung nach Absatz 1 dieses Artikels, sondern lediglich 
Schadensersatz zu fordern. 

Zwangsvollstreckung zwecks Geltendmachung der Verpflichtungen auf Dulden und Unter­
lassen 

Artlkel233 

(1) Ist der Verpflichtete auf Grund der vollstreckbaren Urkunde verpflichtet, die Vornahme 
einer Handlung zu dulden oder sich ihrer Vornahme zu enthalten, ordnet das Gericht auf 
Antrag des Vollstreckungsbetreibers, der behauptet, der Verpflichtete verhalte sich im Gegensatz 
zu seiner Verpflichtung, dem Verpflichteten durch Beschluß an, sich in Einklang mit seiner 
Verpflichtung zu verhalten und droht ihm in Übereinstimmung mit den Bestimmungen nach 
Artikel 16 dieses Gesetzes eine Geld- oder Haftstrafe an, falls er mit seinem Verhalten fortfahrt. 
Im Rechtsmittel gegen den Vollstreckungsbescheid kann der Verpflichtete die Behauptung 
des Vollstreckungsbetreibers anfechten, daß er sich entgegen seiner Verpflichtung aus der 
vollstreckbaren Urkunde verhalten hat. Das Gericht kann anläßlich des Rechtsmittels nach Bedarf 
eine Tagsatzung zwecks Beweisfiihrung und Anhörung der Parteien anberaumen. 
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(2) Nachdem das Gericht festgestellt hat, daß der Verpflichtete sich auch nach Ergehen des 
Bescheids nach Absatz 1 dieses Artikels im Gegensatz zu seiner Verpflichtung verhalten hat, 
verhängt es auf Antrag des Vollstreckungsbetreibers die angedrohte Geld- oder Haftstrafe und 
droht ihm gleichzeitig eine neue Geld- oder Haftstrafe an, falls er sich erneut entgegen seiner 
Verpflichtung verhalten sollte. 

(3) Wurde dem Verpflichteten in der vollstreckbaren Urkunde auferlegt, daß er sich unter 
Androhung einer Geld- oder Haftstrafe in Einklang mit seiner Verpflichtung zu verhalten 
hat, so wird angenommen, daß die Bedingungen zur Verhängung einer Geld- oder Haftstrafe 
nach Absatz 2 dieses Artikels erfüllt sind, wenn der Verpflichtete sich nach Rechtskraft der 
vollstreckbaren Urkunde entgegen seiner Verpflichtung verhalten hat. 

(4) Der VOllstreckungsbetreiber ist verpflichtet, einen Antrag zu stellen, daß dem Verpflichteten 
eine Geld- oder Haftstrafe verhängt wird, weil er sich auch nach Anordnung des Gerichts 
entgegen seiner Verpflichtung verhalten hat, und zwar innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen 
nach Kenntnisnahme eines solchen Verhaltens, spätestens jedoch innerhalb einer Frist von einem 
Jahr ab Verletzung der Verpflichtung. Die angeführten Fristen laufen fiir jedes pflichtwidrige 
Handeln getrennt. 

(5) Dem Verpflichteten wird ermöglicht, zum Antrag des Vollstreckungsbetreibers auf Verhän­
gung einer Geld- oder Haftstrafe Stellung zu nehmen. Nach Bedarf beraumt das Gericht auch 
eine Tagsatzung zwecks Beweisführung und Anhörung der Parteien an. 

(6) Das Gericht verhängt dem Verpflichteten auf Antrag des Vollstreckungsbetreibers eine Geld­
oder Haftstrafe und droht ihm solange mit neuen Strafen, bis der Verpflichtete nicht autbört, 
sich pflichtwidrig zu verhalten. Die Gesamtdauer der Haftstrafen, durch die die verhängten 
Geldstrafen anläßlich derselben vollstreckbaren Urkunde ersetzt werden, bzw. die Gesamtanzahl 
der Haftstrafen, die gegen den Verpflichteten auf Grund derselben vollstreckbaren Urkunde 
verhängt werden können, darf sechs Monate nicht überschreiten. 

(7) Das Gericht ordnet dem Verpflichteten auf Antrag des Vollstreckungsbetreibers an, eine 
Sicherheit ftir Schäden zu leisten, wenn der Vollstreckungsbetreiber glaubhaft macht, daß er 
dadurch einen Schaden erleiden würde, wenn der Verpflichtete sich auch weiterhin pflichtwidrig 
verhält. Die Höhe und Dauer der Sicherheit bestimmt das Gericht gemäß den Umständen des 
Falles. Auf Grund des Beschlusses über die Sicherheitsleistung ordnet das Gericht auch vor 
dessen Rechtskraft die Zwangsvollstreckung an. 

(8) Der Vollstreckungsbetreiber kann den Antrag auf Verhängung einzelner Geld- oder 
Haftstrafen bis zur Rechtskraft des Beschlusses über die Verhängung dieser Strafen zurückziehen. 
In diesem Fall wird angenommen, daß der Antrag auf Verhängung dieser Strafen nicht 
gestellt wurde. Die durch den zurückgezogenen Antrag verursachten Verfahrenskosten trägt 
der Vollstreckungsbetreiber, es sei denn, die Parteien haben eine anderweitige Übereinkunft 
getroffen. 
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Gerichtsbarkeit 
Zwangsvollstreckung 

Artikel 234-235 

(9) Die Geld- und Haftstrafe vollstreckt das Gericht von Amts wegen nach Rechtskraft des 
Bescheids, mit dem sie verhängt wurden. 

(10) Das durch den Antrag nach Absatz 1 dieses Artikels eingeleitete Verfahren gilt nach 
Rechtskraft des Vollstreckungsbescheids als abgeschlossen. Das durch einen Antrag auf 
Verhängung einer Geld- oder Haftstrafe eingeleitete Verfahren gilt als neues Verfahren, aber 
in diesem Verfahren ergeht kein neuer Vollstreckungsbescheid, sondern ergehen lediglich die 
Beschlüsse nach den Absätzen 2 und 6 dieses Artikels. Die im Sinne der Bestimmung nach • 
Absatz 7 dieses Artikels bestimmte Sicherheit bleibt mit Rücksicht auf alle Verfahren nach den 
Absätzen 1,2 und 6 dieses Artikels in Kraft, es sei denn, im Bescheid, in dem diese Sicherheit 
angeordnet wurde, ist etwas anderes bestimmt. 

(11) Über die Kosten jedes dieser Verfahren im Sinne der Bestimmungen nach Absatz 9 dieses 
Artikels entscheidet das Gericht auf Antrag der Parteien in diesen Verfahren. 

Zwangsvollstreckung zwecks Herstellung des vorherigen Zustands 

Artikel 234 

(1) Ist wegen des Verhaltens des Verpflichteten entgegen seiner Verpflichtung aus der voll­
streckbaren Urkunde eine Änderung eingetreten, die mit dem Recht des Vollstreckungsbetreibers 
nicht in Einklang steht, so ermächtigt das Gericht den Vollstreckungsbetreiber auf seinen Antrag 
hin, daß er selbst, und nach Bedarf auch mit Hilfe des Gerichtsvollziehers den vorherigen Zustand 
auf Kosten und Gefahr des Verpflichteten wiederherstellt. 

(2) Hinsichtlich der Hinterlegung des zur Befriedigung der Kosten erforderlichen Betrags für 
die Wiederherstellung des vorherigen Zustands und der Bemessung der endgültigen Höhe dieser 
Kosten finden,die Bestimmungen über die Kosten einer Zwangsvollstreckung für eine Handlung 
Anwendung, die außer dem Verpflichteten auch eine andere Person vollziehen kann. 

(3) Ist die Änderung nach Absatz 1 dieses Artikels nach Entstehung der vollstreckbaren • 
Urkunde eingetreten, verfahrt das Gericht erst dann in Einklang mit den Bestimmungen nach 
Absatz 1 dieses Artikels, nachdem es festgestellt hat, daß die Änderung infolge des Verhaltens 
des Verpflichteten eingetreten ist. 

Erneute Besitzstörung 

Artikel 235 

(1) Wurde auf Grund der vollstreckbaren Urkunde, die in einem Besitzstörungsverfahren er­
ging, die Zwangsvollstreckung vollzogen, oder hat der Verpflichtete seine Verpflichtung freiwillig 
erfüllt, und hat er danach erneut eine Besitzstörung begangen, die sich nicht wesentlich von der 
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vorherigen Störung unterscheidet, erläßt das Gericht auf Antrag des VOllstreckungsbetreibers auf 
Grund derselben vollstreckbaren Urkunde, sofern durch sie ein solches zukünftiges Verhalten 
verboten wurde, einen neuen Vollstreckungsbescheid zwecks Wiederherstellung des vorherigen 
Zustands, wenn dies erforderlich ist, und droht dem Verpflichteten eine Geldstrafe an, falls er 
erneut eine Besitzstörung begeht. In diesem Fall finden die Bestimmungen des Artikels 233 
dieses Gesetzes in entsprechender Weise Anwendung. 

• (2) Den Antrag auf Erlaß des Bescheids nach Absatz 1 dieses Artikels kann der Vollstreckungs­
betreiber schon im ersten Antrag auf Zwangsvollstreckung auf Grund des Bescheids wegen 
Besitzstörung, durch den dem Verpflichteten ein solches Verhalten verboten wurde, stellen. 

• 

(3) Den Antrag auf Vollstreckung nach Absatz I dieses Artikels kann der Vollstreckungsbe­
treiber innerhalb einer Frist von dreißig Tagen ab dem Tag der Kenntnisnahme von der erneuten 
Besitzstörung stellen, jedoch spätestens innerhalb einer Frist von einem Jahr nach der erneuten 
Störung. 

Anspruch auf Schadensersatz 

Artikel 236 

Die Bestimmungen dieses Kapitels berühren nicht den Anspruch des Vollstreckungsbetreibers, 
im Prozeß einen Ersatz für den Schaden zu fordern, der ihm dadurch zugefügt wurde, daß der 
Verpflichtete sich entgegen seiner in der vollstreckbaren Urkunde angeordneten Verpflichtung 
verhalten hat. 

Einundzwanzigstes Kapitel 
Zwangsvollstreckung zwecks Wiederaufnahme des Arbeitnehmers bei der Arbeit bzw. in 
den Dienst 

Örtliche Zuständigkeit 

Artikel 237 

Für Entscheidungen über einen Vollstreckungsantrag auf Grund einer vollstreckbaren Urkunde, 
durch die dem Arbeitgeber angeordnet wird, den Arbeitnehmer wieder an seinem Arbeitsplatz 
einzustellen und das Mitglied eines Organs des Verpflichteten auch während der Durchführung 
der Zwangsvollstreckung in den Dienst aufzunehmen, ist jenes Gericht örtlich zuständig, auf 
dessen Gebiet sich der Sitz des Arbeitgebers befindet. 
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Frist für die Beantragung einer Zwangsvollstreckung 

ArtIkel 238 

Gerichtsbarkeit 
Zwangsvollstreckung 

Artikel 238-240 

Der Vollstreckungsantrag nach Artike1237 dieses Gesetzes kann innerhalb einer Frist von dreißig 
Tagen ab dem Tag gestellt werden, an dem der Vollstreckungsbetreiber den Anspruch auf 
AntragsteIlung erworben hat. 

Art der Durchführung der Zwangsvollstreckung 

Artikel 239 

(1) Die Zwangsvollstreckung auf Grund einer vollstreckbaren Urkunde, mit der dem Ver­
pflichteten angeordnet wurde, den Vollstreckungsbetreiber wieder bei der Arbeit oder in den 
Dienst aufzunehmen, erfolgt durch Verhängung von Geldstrafen gemäß den Bestimmungen des 
Artikels 16, Absätze 2, 3, 4, 9, 11, 12 und lS sowie des Artikels 307 b dieses Gesetzes. 

(2) Die Geldstrafen werden gemäß den Bestimmungen dieses Zwangsvollstreckungsgesetzes 
zwecks Durchsetzung einer Handlung verhängt, die nur der Verpflichtete vornehmen kann. 

Vergütung des Lohnes im Falle der Wiederaufnahme des Arbeitnehmers bei der Arbeit 

Artikel 240 

(1) Jener Vollstreckungsbetreiber, der einen Antrag auf Wiederaufuahme bei der Arbeit bzw. 
in den Dienst gestellt hat, kann beantragen, daß das Gericht einen Bescheid erläßt, in dem 
angeordnet wird, daß der Verpflichtete verpflichtet ist, ihm als Einkommen jene monatlichen 
Beträge zu bezahlen, die von der Rechtskraft des Bescheids bis zur Wiederaufuahme bei 
der Arbeit rallig geworden sind, sowie die Zwangsvollstreckung zwecks Begleichung der 
zugesprochenen Beträge anordnen. 

(2) Der Antrag auf Vergütung kann mit dem Vollstreckungsantrag verbunden oder nachträglich 
bis zum Abschluß des Zwangsvollstreckungsverfahrens gestellt werden. 

(3) Der Bescheid, durch den dem Antrag auf VergütWlg stattgegeben wird, hat die Wirkung 
eines Bescheids, in dem das Bestehen der Verpflichtung des Verpflichteten festgestellt wird, 
sowie die Wirkung eines Vollstreckungsbescheids. Dieser Bescheid kann vor seiner Rechtskraft 
vollzogen werden. 

(4) Der Verpflichtete kann beantragen, daß der Bescheid nach Absatz 3 dieses Artikel außer 
Kraft gesetzt wird, wenn sich nach dessen Ergehen die Umstände geändert haben, auf deren 
GfWldlage er ergangen ist. 
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(5) Die monatliche Vergütung des Lohnes wird in jenem Betrag bemessen, den der Voll­
streckungsbetreiber verwirklichen würde, wenn er gearbeitet hätte. Die monatliche Vergütung 
umfaßt auch die Bezahlung von Steuern und anderen Abgaben auf das Einkommen. 

(6) Der Vollstreckungsbetreiber kann seinen Anspruch auf Vergütung auch in einem besonderen 
Verfahren vor dem zuständigen Gericht geltend machen. 

(7) Hat das Gericht dem Antrag auf Auszahlung einer Vergütung teilweise stattgegeben, weist 
es den Vollstreckungsbetreiber an, den Rest in einem Verfahren vor dem zuständigen Gericht 
geltend zu machen. 

Zweiundzwanzigstes Kapitel 
Zwangsvollstreckung durch Eintragung von Rechten in ein öffentliches Buch 

Örtliche Zuständigkeit 

Artikel 241 

(1) Für Entscheidungen über einen Vollstreckungsantrag zwecks Begründung eines Rechts 
an einer Liegenschaft durch Eintragung in ein öffentliches Buch, sowie zwecks Übertragung, 
Beschränkung oder Aufhebung eines in ein öffentliches Buch eingetragenen Rechts ist jenes 
Gericht örtlich zuständig, welches das öffentliche Buch fiihrt, in dem die Eintragung zu erfolgen 
hat. 

(2) Für die Durchfiihrung der Zwangsvollstreckung ist jenes Gericht zuständig, welches das 
öffentliche Buch für diese Liegenschaft fiihrt. 

Art der Durchführung der Zwangsvollstreckung 

Artikel 242 

Auf Grund der vollstreckbaren Urkunde, mit der die Verpflichtung zur Eintragung in ein 
öffentliches Buch bestimmt wird, ordnet das Gericht an, daß im öffentlichen Buch eine 
entsprechende Eintragung erfolgt. Die im Vollstreckungsbescheid bestimmte Eintragung erfolgt 
von Amts wegen. 

Eintragung des Eigentumsrechts, wenn der Verpflichtete nicht als Eigentümer eingetragen 
ist 

Artikel 243 

Ist der Verpflichtete nicht als Eigentümer der Liegenschaft eingetragen, kann die Eintragung 
des Eigentumsrechts des Vollstreckungsbetreibers an dieser Liegenschaft erfolgen, wenn der 
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Gerichtsbarkeit 
ZwangsvoUstreckung 

Artikel 244-247 

Vollstreckungsbetreiber zum Vollstreckungsantrag in Einklang mit den grundbücherlichen Regeln 
den Nachweis erbringt, daß der Rechtsvorgänger des Verpflichteten die Person ist, welche als 
Eigentümer eingetragen ist. 

Eintragung eines anderen Rechts, wenn der Verpftichtete nicht als Eigentümer eingetragen 
ist 

Artikel 244 

Ist der Vollstreckungsbetreiber durch die vollstreckbare Urkunde berechtigt, im Verhältnis zum 
Verpflichteten, mit Ausnahme des Eigentumsrechts, die Eintragung eines Pfandrechts oder 
eines anderen Rechts an der Liegenschaft zu begehren, kann der Vollstreckungsbetreiber im 
Vollstreckungsantrag fordern, daß das Eigentumsrecht auf den Verpflichteten eingetragen wird, 
und danach die Eintragung seines Rechts erfolgt, sofern er in Einklang mit den grundbücherlichen 
Regeln den Nachweis erbringt, daß der Verpflichtete das Eigentumsrecht an dieser Liegenschaft 
erworben hat. 

Eintragung eines Rechts in andere öffentliche Bücher 

Artikel 245 

Die Bestimmungen dieses Kapitels finden in entsprechender Weise auf Eintragungen von Rechten 
in andere öffentliche Bücher Anwendung, sofern durch ein besonderes Gesetz nichts anderes 
bestimmt wird. 

Dreiundzwanzigstes Kapitel 
Zwangsvollstreckung durch Teilung von Sachen 

Örtliche Zuständigkeit 

Für Entscheidungen über einen Vollstreckungsantrag auf Teilung einer gemeinsamen Liegen­
schaft, von Nachlaß und anderen gemeinsamen Sachen sowie für die Durchführung dieser 
Zwangsvollstreckung ist jenes Gericht örtlich zuständig, auf dessen Gebiet sich die Sache 
befindet. 

Körperliche Teilung 

Artikel 247 

(I) Die körperliche Teilung einer gemeinsamen Sache ordnet das Gericht an, falls eine solche 
Teilung in der vollstreckbaren Urkunde vorgesehen ist. 
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(2) Einzelne Handlungen der Durchführung einer körperlichen Teilung vollzieht, je nach den 
Umständen des Falles, der Richter oder der Gerichtsvollzieher. 

(3) Das Gericht lädt die Beteiligten vor, damit sie bei der Durchführung der Teilung anwesend 
sind. 

(4) Im Bedarfsfall ordnet das Gericht die Erstellung eines gerichtlichen Gutachtens an . 

Teilung durch Verkauf 

Artikel 248 

Ist die gemeinsame Sache auf Grund der vollstreckbaren Urkunde zwecks ihrer Teilung zu 
verkaufen, erfolgt der Verkauf auf die in diesem Gesetz für die Zwangsvollstreckung in 
bewegliche oder unbewegliche Sachen vorgeschriebene Weise, es sei denn, die Parteien treffen 
über einzelne Fragen eine anderweitige Übereinkunft. 

Bestimmung der Teilungsweise durch Bescheid des Gerichts 

Artikel 249 

(1) Das Gericht, bei dem das Zwangsvollstreckungsverfahren anhängig ist, entscheidet nach 
den Regeln des Eigenturnsrechts, ob die Teilung körperlich oder durch Verkauf erfolgt, wenn 
die Art der Teilung weder in der vollstreckbaren Urkunde bestimmt wurde noch die Parteien 
diesbezüglich eine Übereinkunft getroffen haben. 

(2) Die Teilung erfolgt durch Verkauf, wenn im Zwangsvollstreckungsverfahren festgestellt 
wird, daß die in der vollstreckbaren Urkunde bestimmte körperliche Teilung nicht möglich ist 
oder sie nur durch wesentliche Minderung des Werts der Sachen möglich ist. 

Verfahrens kosten 

Artikel 250 

(J) Die Kosten der Durchführung einer Zwangsvollstreckung nach den Bestimmungen dieses 
Kapitels tragen die Beteiligten im Verhältnis zum Wert ihrer Anteile an der gemeinsamen 
Sache. 

(2) Jene Partei, die besondere Kosten verursacht hat, ist verpflichtet, diese jenen Parteien zu 
ersetzen, denen sie entstanden sind. 
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Vierundzwanzigstes Kapitel 

Gerichtsbarkeit 
Zwangsvollstreckung 

Artikel 251-253 

Geltendmachung einer Forderung auf Abgabe einer Willenserklärung 

Bedingungslose Forderung 

Artikel 251 

(1) Ist der Verpflichtete gemäß der Entscheidung, weIche die Kraft einer vollstreckbaren 
Urkunde hat, zur Abgabe einer Willenserklärung verpflichtet, so wird angenommen, daß er 
die Erklärung bis zur Rechtskraft dieses Beschlusses abgegeben hat. 

(2) Ist der Verpflichtete durch gerichtlichen oder Verwaltungsvergleich oder eine notarielle 
Urkunde zur Abgabe einer Willenserklärung verpflichtet, so wird angenommen, daß er die 
Erklärung am Tag der Fälligkeit seiner Verpflichtung abgegeben hat. 

Bedingte Forderung 

Artikel 252 

Hängt die Erfüllung der Forderung auf Abgabe einer Willenserklärung von der Erfüllung einer 
Verpflichtung des Vollstreckungsbetreibers oder einer anderen Bedingung ab, so wird angenom­
men, daß der Verpflichtete die Willenserklärung abgegeben hat, wenn der Vollstreckungsbetreiber 
seine Verpflichtung erfüllt hat oder andere Bedingungen erfüllt sind. 

Dritter Teil 
Sicherung 

Fünfundzwanzigstes Kapitel 
Allgemeine Bestimmungen 

Anwendung der Bestimmungen über die Zwangsvollstreckung 

Artikel 253 

Auf die Sicherung einer Forderung gemäß diesem Teil des Gesetzes finden die Bestimmungen 
dieses Gesetzes über die Zwangsvollstreckung zwecks Befriedigung einer Forderung in 
entsprechender Weise Anwendung. 
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Artikel 254 
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Als Sicherungsmittel können nur jene Mittel bestimmt werden, die in diesem oder einem anderen 
Gesetz vorgesehen sind . 

Unzulässigkeit einer Sicherung 

Artikel 255 

Die Sicherung ist an Sachen und Rechten, die gemäß diesem Gesetz nicht Gegenstand einer 
Zwangsvollstreckung sein können, nicht zulässig, es sei denn, die Bestimmungen dieses Teils 
des Gesetzes bestimmen etwas anderes. 

Zuständigkeit für die Anordnung einer Sicherung von Amts wegen 

Artikel 256 

Für die Anordnung und die Durchftihrung einer Sicherung von Amts wegen ist das Gericht 
zuständig, das gemäß dem Antrag des Sicherungsnehmers zuständig ist, es sei denn, das Gesetz 
bestimmt etwas anderes. 

Sechsundzwanzigstes Kapitel 
Sicherung durch zwangsweise Begründung eines Pfandrechts an Liegenschaften 

Örtliche Zuständigkeit 

Artikel 257 

(1) Für die Entscheidung über einen Antrag auf Sicherung einer Geldforderung durch 
zwangsweise Begründung eines Pfandrechts an einer Liegenschaft ist das Gericht zuständig, 
welches das öffentliche Buch fUhrt, in welches die Eintragung vorzunehmen ist. 

(2) Für die Durchftihrung der Sicherung ist das Gericht zuständig, welches das öffentliche 
Buch für diese Liegenschaft führt. 
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Voraussetzungen für die Begründung eines Pfandrechts 

Artikel 258 

Gerichtsbarkeit 
Zwangsvollstreckung 

Artikel 258-260 

Auf der Grundlage einer vollstreckbaren Urkunde, mit der eine Geldforderung festgestellt wird, 
ist der Sicherungsnehmer berechtigt, die Sicherung dieser Forderung durch Begründung eines 
Pfandrechts an einer Liegenschaft des Sicherungsgebers zu verlangen. 

Weise der Begründung eines Pfandrechts 

Artikel 259 

(1) An einer im Grundbuch eingetragenen Liegenschaft wird ein Pfandrecht durch Einverlei­
bung begründet. 

(2) Bei Einverleibung des Pfandrechts wird im Grundbuch die Vollstreckbarkeit der Forderung, 
wegen deren Sicherung die Eintragung angeordnet wurde, vermerkt. 

(3) Hat der Sicherungsnehmer vor der Vollstreckbarkeit der Forderung für diese Forderung auf 
Grund eines Vertrags bereits ein Pfandrecht an derselben Liegenschaft erworben oder ist ein 
Pfandrecht vorgemerkt, so ordnet das Gericht auf Antrag des Sicherungsnehmers an, daß die 
Vollstreckbarkeit der Forderung im Grundbuch eingetragen wird. 

(4) Ist der Sicherungsgeber im Grundbuch nicht als Eigentümer der Liegenschaft eingetragen, 
so ist der Sicherungsnehmer verpflichtet, neben dem Antrag eine Urkunde zuzustellen, die für 
die Eintragung des Eigentumsrechts des Sicherungsgebers geeignet ist. 

Wirkung der Eintragung und Anmerkung 

Artikel 260 

(1) Die Eintragung eines Pfandrechts und die Anmerkung der Vollstreckbarkeit einer Forderung 
haben die Wirkung, daß die Zwangsvollstreckung in diese Liegenschaft auch gegen einen Dritten 
vollzogen werden kann, der diese Liegenschaft später erworben hat. 

(2) Im Falle des Absatzes 1 dieses Artikels wird die Zwangsvollstreckung in die liegen­
schaft gegen die als Eigentümer eingetragene Person vollzogen, und zwar auf Grund einer 
vollstreckbaren Urkunde, auf deren Grundlage das Pfandrecht im Grundbuch eingetragen und 
die Vollstreckbarkeit angemerkt wurde, sowie auf Grund eines Grundbuchauszugs, aus dem 
hervorgeht, daß diese Person nach der Eintragung des Pfandrechts und der Anmerkung der 
Vollstreckbarkeit als Eigentümer eingetragen worden ist. 
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Gerichtliche und notarielle Sicherung auf der Grundlage einer Vereinbarung der 
Parteien 

1. Gerichtliche Sicherung einer Geldforderung durch Gründung eines Pfandrechts auf 
der Grundlage einer Parteienvereinbarung 

• Örtliche Zuständigkeit 

• 

Artikel 261 

Die örtliche Zuständigkeit für die Entscheidung über einen Antrag auf Sicherung einer Geldfor­
derung des Sicherungsnehmers durch Begründung eines Pfandrechts an Sachen und Rechten 
des Sicherungsgebers sowie für die Durchführung der Sicherung wird durch entsprechende 
Anwendung der Regeln dieses Gesetzes über die örtliche Zuständigkeit von Gerichten in 
Zwangsvollstreckungsverfahren zwecks Begleichung von Geldforderungen in einzelne Arten 
von Vollstreckungsgegenständen geregelt. 

SIcherungsantrag 

Artikel 262 

Zwecks Sicherung einer Geldforderung des Sicherungsnehmers durch Begründung eines 
Pfandrechts an bestimmten Sicherungsgegenständen können der Sicherungsnehmer und der 
Sicherungsgeber einvernehmlich vom Gericht fordern, daß es zugunsten des Sicherungsnehmers 
anordnet und durchführt: 

I. die Einverleibung eines Pfandrechts an einer Liegenschaft des Sicherungsgebers, 
2. die Pfandung von Liegenschaften, die nicht nach den Regeln im Grundbuch eingetragen 

sind, nach denen die Zwangsvollstreckung zwecks Befriedigung einer Geldforderung in 
diese Liegenschaften vollzogen wird, 

3. die Pfandung von beweglichen Sachen des Sicherungsgebers, 
4. die Pfandung von Geldforderungen des Sicherungsgebers, 
5. die Pfändung eines Teils der Bezüge des Sicherungsgebers auf der Grundlage eines Arbeits­

oder Dienstvertrags, 
6. die Pfandung eines Teils der Altersrente, Behindertenrente oder Vergütung fiir verlorene 

Einkünfte, 
7. die Pfandung einer Forderung, die der Sicherungsgeber auf einem Konto bei einer Bank 

oder auf einem Sparbuch hat, 
8. die Pfandung einer Forderung auf Herausgabe oder Auslieferung von beweglichen Sachen 

oder auf Herausgabe einer Liegenschaft, 
9. die Pfändung anderer Vermögensrechte bzw. materieller Rechte, 
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Gerichtsbarkeit 
Zwangsvollstreckung 

Artikel 263 

10. die PIandung von Aktienurkunden und anderen Wertpapieren sowie deren Anvertrauung zur 
Aufbewahrung, 

11. die Pfändung von Aktien, für die keine Aktienurkunde ausgegeben wurde, sowie von 
Anteilen bzw. Geschäftsanteilen in Handelsgesellschaften. 

Tagsatzung anläßlich des Antrags und ParteienvereInbarung 

Artikel 263 

(1) Auf Antrag einer oder beider Parteien beraumt das Gericht eine Tagsatzung an, bei 
der es im Protokoll die Vereinbarung der Parteien über das Bestehen einer Forderung des 
Sicherungsnehmers und den Zeitpunkt ihrer Fälligkeit sowie ihre Zustimmung feststellt, 
daß diese Geldforderung durch die Sicherungshandlungen nach Artike1262 dieses Gesetzes, 
abhängig vom Sicherungsgegenstand, durch Begründung eines Pfandrechts gesichert wird. In 
der Vereinbarung kömen die Parteien auch den Wert des Sicherungsgegenstandes festlegen, 
der im Zwangsvollstreckungsverfahren die Grundlage bei der Feststellung des Werts des 
Sicherungsgegenstandes zwecks seiner Verwertung sein wird. 

(2) Das unterschriebene Protokoll über die Parteienvereinbarung nach Absatz I dieses Artikels 
hat die Wirkung eines gerichtlichen Vergleichs. 

(3) Die Geldforderung nach Absatz I dieses Artikels kann auch im Gegenwert in Kuna eines 
bestimmten, in einer ausländischen Währung festgelegten Betrages ausgedrückt werden. 

(4) Die Parteien kÖtulen auch eine nicht in Geld bestehende Forderung des Sicherungsnehmers 
sichern, indem sie in der Vereinbarung nach Absatz I dieses Artikels den Geldwert der 
Forderung festlegen. Die Sicherung wird zwecks Sicherung des Geldgegenwertes der nicht in 

• 

Geld bestehenden Forderung bestimmt und vollzogen. Wetm die Parteien in der Vereinbarung • 
nach Absatz 1 dieses Artikels nichts anderes bestimmen, erlischt die nicht in Geld bestehende 
Forderung nicht durch den Abschluß dieser Vereinbarung. 

(5) Nach Fälligkeit der nicht in Geld bestehenden Forderung nach Absatz 4 dieses Artikels kann 
der Sicherungsnehmer wahlweise entweder die Zwangsvollstreckung zwecks Geltendrnachung 
einer ungeldlichen Forderung oder die Zwangsvollstreckung zwecks Begleichung ihres nicht in 
Geld bestehenden Gegenwertes fordern. Wetm der Sicherungsnehmer im Zwangsvollstreckungs­
verfahren zwecks Befriedigung des Geldgegenwertes der nicht in Geld bestehenden Forderung 
zumindest teilweise befriedigt wird, erlischt seine nicht in Geld bestehende Forderung vollstän­
dig, und es wird angenommen, daß der Sicherungsnehmer gegenüber dem Sicherungsgeber nur 
eine Geldforderung hat, die dem nicht befriedigten Teil des Geldgegenwertes der nicht in Geld 
bestehenden Forderung entspricht. 
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(1) Die Forderung nach Artike1263 Absatz 1 dieses Gesetzes hat bestimmt oder bestimmbar 
zu sein. 

(2) Es wird angenommen, daß die Forderung bestimmbar ist, wenn in der Vereinbarung nach 
Artike1263 Absatz 1 dieses Gesetzes der Rahmenbetrag der künftigen Forderung bezeichnet wird, 
welche mit Rücksicht auf ein bestimmtes Rechtsverhältnis oder mehrere Rechtsverhältnisse der 
Parteien gesichert wird, und wenn der Gläubiger oder ein Dritter ermächtigt ist, die Höhe der bis 
zu diesem Rahmenbetrag entstandenen Forderung und den Zeitpunkt ihrer Fälligkeit nachträglich 
zu bestimmen. 

Anordnung und Durchführung der Sicherung 

Artikel 264 

(l) Auf der Grundlage der Vereinbarung nach Artikel 263 dieses Gesetzes ordnet das Gericht 
durch Bescheid Sicherungsmaßnahmen nach Artikel 262 dieses Gesetzes an und nimmt alle zu 
ihrer Durchführung erforderlichen Handlungen vor, und zwar in Einklang mit den Bestimmungen 
dieses Gesetzes über Vollstreckungshandlungen, mit denen bei der Zwangsvollstreckung zwecks 
Befriedigung einer Geldforderung in bestimmte Vollstreckungsgegenstände ein Pfandrecht 
begründet wird. 

(2) Der Bescheid nach Absatz 1 dieses Artikels hat die Wirkung eines Sicherungsbescheids. 

(3) Durch die Durchführung der Sicherungshandlungen nach Absatz 1 dieses Artikels erwirbt 
der Sicherungsnehmer ein Pfandrecht an einem bestimmten Sicherungsgegenstand. 

Anwendung anderer Bestimmungen dieses Gesetzes 

Artikel 265 

Auf die Sicherung einer Geldforderung durch Begründung eines Pfandrechts an einer Liegen­
schaft des Sicherungsgebers werden auf der Grundlage der Parteienvereinbarung die Bestim­
mungen der Artikel 254 und 255 dieses Gesetzes in entsprechender Weise angewandt. 
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Bekanntmachung von Anzeigen 

Artikel 266 

Gerichtsbarkeit 
Zwangsvollstreckung 

Artikel 266-267 

(1) Über die Durchführung der Sicherung zwecks Erwerb eines Pfandrechts an Liegenschaften, 
welche nicht im Grundbuch eingetragen sind, sowie an anderen Sicherungsgegenständen nach 
Artikel262 dieses Gesetzes macht das Gericht eine Anzeige in »Narodne novine« Wld nach _ 
Bedarf auch in anderen öffentlichen Medien bekannt. • 

(2) In der Anzeige werden das die Sicherung durchführende Gericht, die Geschäftszahl, die 
Parteien, die gesicherte Forderwg sowie der Sicherungsgegenstand angeführt. Der Sicherungsge­
genstand ist so zu bestimmen, daß seine Identität ohne Schwierigkeiten festzustellen ist. Wurden 
die Sicherungsgegenstände anläßlich der DurchfiihrWlg der Sicherung besonders gekennzeichnet, 
so werden auch die BezeichnWlgen angeführt, mit denen die KennzeichnWlg ausgeführt wurde. 

(3) Die Parteien sind verpflichtet, die Kosten der VeröffentlichWlg der Anzeige innerhalb der 
ihnen vom Gericht gesetzten Frist vorzustrecken. Wenn die Parteien die Kosten innerhalb der 
ihnen gesetzten Frist nicht vorstrecken, stellt das Gericht das Sicherungsverfahren ein Wld hebt 
die durchgeflihrten HandlWlgen auf. 

Anordnung und Durchführung der Zwangsvollstreckung 

Artikel 267 

(1) Auf Antrag des Sicherungsnehmers wird das Gericht, wenn es feststellt, daß die 
Vereinbarung zwischen den Parteien nach Artikel 263 dieses Gesetzes vollstreckbar geworden ist, 
zwecks BefriedigWlg der gesicherten Geldforderung des Sicherungsnehmers durch Bescheid die 
Zwangsvollstreckung in jene Gegenstände des Sicherungsgebers anordnen Wld durchführen, an 
denen auf Grundlage der Parteienvereinbarwg gemäß den BestimmWlgen dieses Gesetzes über _ 
die ZwangsvollstreckWlg in Sachen bzw. Rechte des Verpflichteten ein Pfandrecht begründet • 
wurde. 

(2) Der Bescheid nach Absatz 1 dieses Artikels hat die Wirkung eines Vollstreckungsbe­
scheids. 

(3) Die Anmerkung der Zwangsvollstreckung in die Liegenschaft ist ab dem Tag der EintragWlg 
des Pfandrechts an der Liegenschaft im Sicherungsverfahren rechtswirksam. 

(4) Im Zwangsvollstreckungsverfahren zwecks BefriedigWlg einer Geldforderung, die ge­
mäß den BestimmWlgen dieses Kapitels durch ein Pfandrecht gesichert ist, werden die Hand­
lWlgen, mit denen das Pfandrecht erworben wurde, nicht wiederholt, sondern sie sind ab dem 
Tag der BestellWlg des Pfandrechts im Sicherungsverfahren rechtswirksam. 
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(5) Im Zwangsvollstreckungsverfahren nach Absatz I dieses Artikels werden die Bestim­
mungen dieses Gesetzes über den Schutz des Verpflichteten, über die Ausnahme von der 
Zwangsvollstreckung und über die Beschränkung der Zwangsvollstreckung in bestimmte Voll­
streckungsgegenstände nicht angewandt. 

Sicherung durch Begründung eines Pfandrechts an Sachen und Rechten Dritter 

Artikel 268 

(I) Stimmt der Dritte zu, daß an seiner Sache oder an seinem Recht ein Pfandrecht zwecks 
Sicherung einer Geldforderung des Sicherungsnehmers begründet wird, wird diese Person zur 
Tagsatzung nach Artikel 263 dieses Gesetzes geladen, und das Gericht wird in das Protokoll 
dieser Tagsatzung, in die Vereinbarung der Parteien über die Sicherung, auch die Erklärung über 
sein Einverständnis eintragen. 

(2) Das unterschriebene Protokoll nach Absatz I dieses Artikels hat auch gegenüber der Person, 
die zugestimmt hat, daß an ihrer Sache oder an ihrem Recht ein Pfandrecht begründet wird, die 
Bedeutung eines gerichtlichen Vergleichs. 

(3) Das Pfandrecht an einem Gegenstand eines Dritten wird auf die Weise erworben, wie ein 
Pfandrecht an einem Gegenstand des Sicherungsgebers erworben wird. 

(4) Auf der Grundlage des Protokolls nach Absatz I dieses Artikels kann der Sicherungsnehmer 
zwecks Begleichung der gesicherten Forderung unmittelbar die Zwangsvollstreckung gegen die 
Person aus dieser Bestimmung in den Gegenstand beantragen, an dem zwecks Sicherung seiner 
Forderung das Pfandrecht begründet wurde. 

(5) Die Bestimmung nach Artikel 267 dieses Gesetzes findet auch im Falle des Absatzes4 
dieses Artikels in entsprechender Weise Anwendung. 

2. Notarielle Sicherung einer Geldforderung durch Begründung eines Pfandrechts 

Begründung eines Pfandrechts auf Grund einer notariellen Urkunde 

Artikel 269 

(I) Eine Vereinbarung zwischen dem Gläubiger und dem Schuldner, die ihrem Inhalt nach mit 
einer Parteienvereinbarung nach Artikel 263 Absatz 1 dieses Gesetzes übereinstimmt und in der 
Form eines Notariatsakts oder einer beglaubigten Privaturkunde geschlossen wurde, welche auch 
die Erklärung des Schuldners enthält, wonach dieser sich damit einverstanden erklärt, daß auf 
einem seiner Gegenstände zwecks Sicherung einer bestimmten Geldforderung des Gläubigers 
durch Handlungen nach Artikel 262 Nr. 2 bis 11 dieses Gesetzes ein Pfandrecht begründet werden 
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Gerichtsbarkeit 
Zwangsvollstreckung 

Artikel 270-271 

kann, welche anstelle des Gerichts von einem öffentlichen Notar vorgenommen wird, ist ihrer 
Wirkung nach mit dem Protokoll nach Artikel 263 Absatz 2 dieses Gesetzes gleichgestellt. 

(2) Die HandlWlgen nach Artike1262 Nr. 2 bis 11 dieses Gesetzes, durch die an den 
Gegenständen des SicherWlgsgebers ein Pfandrecht begründet wird, nimmt der öffentliche Notar 
auf die zur Vornahme dieser HandlWlgen seitens des Gerichts vorgesehene Weise vor, wobei der 
öffentliche Notar alle HandlWlgen, für deren Vornahme die Mitarbeit der Parteien erforderlich 
ist, nur mit ZustimmWlg der Parteien vornehmen kann. e 
(3) Jene HandlWlgen des öffentlichen Notars, die in Fällen, in denen die Mitarbeit der Parteien 
zu ihrer Vornahme erforderlich ist, ohne ZustimmWlg der Parteien vorgenommen wurden (z. B. 
das PfändWlgsverzeichnis bei Liegenschaften, die nicht in die GrWldbücher eingetragen sind, 
das PfändWlgsverzeichnis bei Fahrnis, das Pf'andWlgsverzeichnis von Aktien oder anderen 
Wertpapiere u.ä.), sind nicht rechtswirksam. 

(4) Über jede HandlWlg, die die Mitarbeit der Parteien erfordert, hat der öffentliche Notar ein 
Protokoll zu erstellen, das von beiden Parteien zu Wlterzeichnen ist. Sollten die Parteien das 
Protokoll nicht Wlterzeichnen, wird angenommen, daß sie mit der Vornahme der HandlWlg nicht 
einverstanden sind. Das Wlterzeichnete Protokoll hat die WirkWlg einer VereinbarWlg, durch die 
die Rechtswirksamkeit der vorgenommenen HandlWlg anerkannt wird. 

(5) Welcher öffentliche Notar befugt ist, einzelne SicherWlgsmaßnahmen vOfZWlehmen, wird 
gemäß den Vorschriften über den Amtsbezirk Wld Sitz der Notare beurteilt. 

Notarielle Urkunde als Grundlage für eine gerichtliche Sicherung 

Artikel 270 

Wenn der Schuldner nach der ErstellWlg eines Notariatsakts oder der BeurkWldung einer 
PrivaturkWlde nach Artikel 269 Absatz 1 dieses Gesetzes die Mitarbeit bei der Durchführung _ 
der HandlWlgen verweigert, durch die im Sinne der BestimmWlgen nach Artikel 269 Absatz 2 .. 
dieses Gesetzes ein Pfandrecht begründet werden soll, kann der Gläubiger auf der GrWldlage 
dieser Urkunden bei Gericht die Durchführung der SicherungshandlWlgen beantragen. In diesem 
Fall finden die BestimmWlgen nach Artikels 267 dieses Gesetzes in entsprechender Weise 
AnwendWlg. 

Anwendung der Bestimmungen über die gerichtliche Sicherung 

Artikel 271 

(1) Auf die notarielle SicherWlg finden die Bestimmungen nach den Artikeln 262 bis 268 
dieses Gesetzes, mit Ausnahme der BestimmWlgen nach Artikel 267 Absatz 1 dieses Gesetzes 
über Sicherungsbescheide, in entsprechender Weise AnwendWlg. 
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(2) Der Schuldner kann seine Einwendtulgen gegen die notarielle SichertIDg in einem 
besonderen Streitverfahren durchsetzen, in dem er die VereinbartIDgen nach Artikel 269 Absätze 1 
tuld 4 dieses Gesetzes anfechten wird. 

(3) Dritte können ihre Einwendtulgen gegen die notarielle Sicherung im Verfahren vor dem 
Gericht nach Artikel 272 dieses Gesetzes durchsetzen, tuld zwar gemäß den Regeln, die für das 
Erheben dieser Einwendtulgen gegen eine gerichtliche SichertIDg aus dem I. Abschnitt dieses 
Kapitels gelten. 

Zustellung der Akte an das Gericht 

Arttkel272 

(I) Der Notar ist verpflichtet, dem Gericht über jede durchgeführte SichertIDg im Sinne der 
Bestimmtulgen dieses Abschnitts eine Ausfertigtulg des Notariatsakts oder der solemnisierten 
Privaturktulde nach Artikel269 dieses Gesetzes sowie beglaubigte Abschriften aller anderen 
Urktulden aus seiner Akte zuzustellen. 

(2) Das Gericht nach Absatz 1 dieses Artikels ist jenes Gericht, das für die SichertIDg zuständig 
wäre, wenn diese nicht dem Notar anvertraut worden wäre. 

Achttuldzwanzigstes Kapitel 
Gerichtliche und notarielle Sicherung durch Übertragung des Eigentums an Sachen und 
Übertragung von Rechten 

e 1. Gerichtliche Sicherung 

Örtliche Zuständigkeit 

Artikel 273 

Die örtliche Zuständigkeit des Gerichts hinsichtlich der Entscheidtulg über einen Antrag 
auf SichertIDg einer GeldfordertIDg durch Übertragoog des Eigentums an Sachen tuld durch 
Übertragtulg von Rechten wird durch entsprechende Anwendtulg der Bestimmtulgen dieses 
Gesetzes über die örtliche Zuständigkeit von Gerichten in Zwangsvollstreckungsverfahren 
zwecks Durchsetztulg einer GeldfordertIDg an einzelnen Arten von Vollstrecktulgsgegenständen 
geregelt. 
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Artikel 274 

Sichenmg durch Übertragung von Eigentum und Übertragung von Rechten 

Artikel 274 

(1) Eine oder beide Parteien können bei Gericht beantragen, daß eine Tagsatzung anberaumt 
wird und auf dieser Tagsatzung ihre Vereinbarung darüber zu Protokoll genommen wird, 
daß zur Sicherung einer Geldforderung des Sicherungsnehmers das Eigentum an einer Sache _ 
des Sicherungsgebers auf den Sicherungsnehmer übertragen wird oder zu diesem Zweck ein ., 
Recht des Sicherungsgebers auf den Sicherungsnehmer übertragen wird. In die Vereinbarung ist 
eine Bestimmung darüber aufzunehmen, wann die gesicherte Forderung fällig wird bzw. ihre 
Fälligkeit bestimmt wird. Sicherungsgeber kann auch eine Person sein, gegenüber welcher der 
Sicherungsnehmer keine zu sichernde Forderung hat. 

(2) Die Vereinbarung nach Absatz 1 dieses Artikels kann sich auch auf die Sicherung 
einer nicht in Geld bestehenden Forderung beziehen; in diesem Fall ist jedoch in der 
Vereinbarung der Geldwert dieser Forderung zu bestimmen. Nach Fälligkeit der Forderung 
kann der Sicherungsnehmer wählen, ob er die Zwangsvollstreckung zwecks zwangsweiser 
Durchsetzung der nicht in Geld bestehenden Forderung fordern wird oder seine Rechte 
gemäß den Bestimmungen dieses Kapitels durchsetzen wird, als sei die Übertragung des 
Eigentums an Sachen oder die Übertragung von Rechten zur Sicherung des Gegenwertes der 
nicht in Geld bestehenden Forderung in Geld erfolgt. 

(3) Das Protokoll nach Absatz 1 dieses Artikels hat die Wirkung eines gerichtlichen Ver­
gleichs. 

(4) Wenn durch die Vereinbarung nach Absatz l.dieses Artikels das Eigentumsrecht an einer im 
Grundbuch eingetragenen Liegenschaft übertragen wird, hat die Vereinbarung auch die Erklärung 
des Sicherungsgebers darüber zu enthalten, daß er sein Einverständnis zur unmittelbaren 
Vornahme dieser Übertragung im Grundbuch auf Grund dieser Vereinbarung erteilt. 

(5) Auf Grund des Protokolls nach Absatz 1 dieses Artikels und der Erklärung des Sicherungs­
gebers nach Absatz 4 dieses Artikels können die Parteien eine Übertragung der Eigentumsrechte 
an der im Grundbuch eingetragenen Liegenschaft mit der Anmerkung beantragen, daß diese 
Übertragung zum Zweck der Sicherung erfolgt. 

(6) Der Sicherungsnehmer wird durch die Unterfertigung des Protokolls nach Absatz 1 dieses 
Artikels zum Eigentümer einer Liegenschaft, die nicht im Grundbuch eingetragen ist, bzw. zum 
Eigentümer von Fahrnis. 

(7) In das Protokoll nach Absatz 1 dieses Artikels kann auch die Erklärung des Sicherungsge­
bers aufgenommen werden, daß er sein Einverständnis dazu erteilt, daß der Sicherungsnehmer 
nach Fälligkeit der gesicherten Forderung auf Grund dieses Protokolls unmittelbar gegen ihn 
die Zwangsvollstreckung zwecks Übergabe der Liegenschaft bzw. der Fahrnis in seinen Besitz 
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beantragen kann. Ein Protokoll, das eine solche Erklärung enthält, ist eine vollstreckbare 
Urkunde. 

(8) Durch die Unterfertigung des Protokolls nach Absatz 1 dieses Artikels gilt die Übertragung 
von Rechten als erfolgt. 

(9) Die Übertragung des Eigentums an Liegenschaften, die nicht in die Grundbücher 
eingetragen sind, und an Fahrnis sowie die Übertragung von Rechten wird als Anzeige in 
»Narodne novine« bekanntgemacht, in der auch das Gericht angeführt wird, das die Anzeige 
aufgegeben hat, die Geschäftszahl der Gerichtssache, die Parteien, die Liegenschaften oder die 
Fahrnis, an denen das Eigentum übertragen wurde, bzw. die Rechte, die übertragen wurden, sowie 
die Mitteilung, daß die Übertragung zu Sicherungszwecken erfolgte. Die Liegenschaften, die 
Fahrnis bzw. die Rechte werden derart gekennzeichnet, daß sie ohne Schwierigkeiten identifiziert 
werden können. 

Bestimmbarkeit der Höhe und Fälligkeit einer Forderung 

Artikel 274 a 

(1) Die Forderung nach Artikel 274 Absatz I dieses Gesetzes hat bestimmt oder bestimmbar 
zu sein. 

(2) Es wird angenommen, daß eine Forderung bestimmbar ist, wenn in der Vereinbarung nach 
Artikel 274 Absatz 1 dieses Gesetzes der Rahmenbetrag der künftigen Forderung bezeichnet wird, 
welche mit Rücksicht auf ein bestimmtes Rechtsverhältnis oder mehrere Rechtsverhältnisse der 
Parteien gesichert wird, und wenn der Gläubiger oder ein Dritter ermächtigt ist, die Höhe der bis 
zu diesem Rahmenbetrag entstandenen Forderung und den Zeitpunkt ihrer Fälligkeit nachträglich 
zu bestimmen. 

(3) In der Vereinbarung nach Artikel 274 Absatz 1 dieses Gesetzes können die Parteien auch 
eine andere Weise der nachträglichen Bestimmung der Höhe der Forderung und ihrer Fälligkeit 
festsetzen. 

Andere Auswirkungen der Übertragung 

Artikel 275 

(1) Wenn in der Vereinbarung nach Artikel274 Absatz 1 dieses Gesetzes nichts anderes 
bestimmt ist, ist der Sicherungsgeber auch weiterhin zur Benutzung der Sache befugt, an welcher 
das Eigentum auf den Sicherungsnehmer übertragen wurde, und der Sicherungsnehmer ist nicht 
berechtigt, die Sache zu veräußern oder zu belasten. 
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Artikel 275 

(2) Wenn der Sicherungsnehmer die Sache veräußert oder belastet, obwohl er durch die 
Vereinbarung nach Artikel274 Absatz I dieses Gesetzes nicht dazu befugt ist, ist diese 
Veräußerung oder Belastung rechtsgültig; der Sicherungsnehmer haftet jedoch gegenüber dem 
Sicherungsgeber ffir den Schaden, den er ihm dadurch verursacht hat. 

(3) Wenn im Falle nach Absatz 2 dieses Artikels der Sicherungsnehmer die Sache veräußert, 
ist er zur BezahlWlg der Verkehrssteuer ffir die ÜbeI1ragwtg des Eigentums an der Sache vom 
Sicherungsgeber auf ihn verpflichtet. Die Frist ffir die EntrichtWlg der Steuer wird ab dem Tag e 
der Veräußerung berechnet. 

(4) Ist in der Vereinbarung nach Artikel 274 Absatz I dieses Gesetzes nicht anders bestimmt, 
so ist der Sicherungsnehmer verpflichtet 
I. Maßnahmen zu ergreifen, die zur Verwahrung der übertragenen FordefW1g erforderlich 

sind, 
2. Zinsen oder irgendwelche andere vorläufige Forderungen in RechnWlg zu stellen. Die auf 

diese Art in RechnWlg gestellten Beträge werden mit den Kosten, auf deren ErstattWlg der 
Sicherungsnehmer einen Anspruch hat, danach mit den Zinsen, die ihm geschuldet werden, 
Wld zuletzt mit dem Schuldbetrag aufgerechnet, 

3. die übertragene Forderung nach Fälligkeit in RechnWlg zu stellen bzw. ihre ErfiilIWlg 
anzunehmen. Durch ErfüllWlg der übertragenen Forderung erwirbt der Sicherungsnehmer 
das Eigentum an der Sache, durch deren ÜbertragWlg die Forderung erfüllt wird. Ist 
Geld Gegenstand der übertragenen Forderung, so ist der Sicherungsnehmer auf Antrag des 
Sicherungsgebers verpflichtet, den erhaltenen Betrag bei Gericht oder bei einem öffentlichen 
Notar zu hinterlegen; ist jedoch seine gesicherte Forderung bereits fällig geworden, kann 
der Sicherungsnehmer den geschuldeten Geldbetrag zurückzubehalten, den Rest hat er dem 
Sicherungsgeber zu übergeben. 

(5) Falls in der Vereinbarung nach Absatz I dieses Artikels nicht anders bestimmt wird, ist 
der Sicherungsnehmer weder zur Veräußerung noch zur BelastWlg des übertragenen Rechts 
befugt. Sollte er das Recht dennoch veräußern oder belasten, ist eine derartige Veräußerung e 
oder BelastWlg gültig; der Sicherungsnehmer haftet für den Schaden, der dem Sicherungsgeber 
dadurch entstanden ist. Veräußert der Sicherungsnehmer ein Recht, obwohl er dazu auf Grund 
der Vereinbarung nach Absatz I dieses Artikels nicht berechtigt ist, so ist dieser zur BezahlWlg 
der Verkehrssteuer ffir die Übertragwtg des Rechts vom Sicherungsgeber auf ihn verpflichtet, 
falls diese Steuer üblich ist. 

(6) Der Schuldner einer Forderung, die zwecks Sicherung auf den Sicherungsnehmer übertra­
gen wurde, kann gegen den Sicherungsnehmer jene Einwendungen erheben, die der Schuldner 
dieser Forderung im Falle einer ForderungsabtretWlg gegenüber dem Empfänger erheben kann. 

(7) Auf die EigentumsübertragWlg zu Sicherul1gszwecken Wld die Rückgabe des Eigentums 
nach der BefriedigWlg der Forderung des Sicherungsnehmers finden die Vorschriften über die 
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Verkehrssteuer auf Liegenschaften bzw. Fahrnis keine Anwendung. Dasselbe gilt fUr auch fUr 
die Übertragung und Rückgabe von Rechten. 

(8) Der Umstand, daß die Veräußerung oder Belastung von Sachen oder Rechten, fUr die der 
Sicherungsnehmer keine Befugnis hatte, rechtsgültig ist, schließt eine strafrechtliche Haftung 
des Sicherungsnehmers, der eine natürliche Person ist oder die verantwortliche Person in einer 
juristischen Person ist, wegen Vertrauensmißbrauchs nicht aus. 

Recht auf Rückgabe des Eigentums bzw. Rechts - Anspruch auf Aussonderung 

Artikel 276 

(1) Erfiillt der Sicherungsgeber seine Verpflichtung gegenüber dem Sicherungsnehmer frist­
gerecht, ist der Sicherungsnehmer verpflichtet, ihm unverzüglich das Eigentwn an einer Sache 
zurückzugeben oder das erworbene Recht fÜckzuübertragen. 

(2) Im Falle einer Zwangsvollstreckung oder eines Konkurses gegen den Sicherungsnehmer hat 
der Sicherungsgeber einen Anspruch auf Aussonderung von Sachen oder Rechten, die er zwecks 
Sicherung auf den Sicherungsnehmer übertragen hat, es sei denn, die Zwangsvollstreckung wurde 
nicht zwecks Durchsetzung der Forderung eines Dritten gegenüber dem Sicherungsnehmer, 
welche der Sicherungsnehmer durch Begründung eines Pfandrechts an der übertragenen Sache 
oder dem Recht abgesichert hat, durchgeführt. 

Rechte des Sicherungsnehmers bei Verzug des Sicherungsgebers 

Artikel 277 

(1) Gerät der Sicherungsgeber mit der Erfiillung der gesicherten Forderung in Verzug, ist 
der Sicherungsnehmer befugt, über einen öffentlichen Notar vom Sicherungsgeber zu fordern, 
daß dieser ihm innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen ebenfalls über einen öffentlichen Notar 
mitteilt, ob er den Verkauf der Sache fordert, an welcher das Eigentum übertragen wurde, oder 
ob das übertragene Recht im Wege eines öffentlichen Notars verwertet werden soll. 

(2) In der Mitteilung nach Absatz I dieses Artikels ist der Sicherungsgeber verpflichtet, den 
Mindestpreis zu bestimmen, zu dem die Sache verkauft bzw. das Recht verwertet werden kann, 
den öffentlichen Notar zu benennen, der den Verkauf der Sache bzw. die Verwertung des 
Rechts abwickeln wird, sowie dessen Erklärung beizufügen, daß der öffentliche Notar gewillt 
ist, den Verkauf bzw. die Verwertung des Rechts abzuwickeln, und ihm die Verkaufs- oder 
Verwertungskosten vorgestreckt wurden und daß durch den aus dem Verkaufbzw. der Verwertung 
erzielten Betrag zunächst die Forderung des Sicherungsnehmers samt Zinsen und Kosten sowie 
die Verkehrssteuer befriedigt werden. Der vom Sicherungs geber festgelegte Mindestpreis darf 
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Artikel 277 

die gesicherte Fordenmg nicht unterschreiten; dieser Betrag wird wn die Zinsen und Kosten des 
Sicherungsnehmers, die vorhersehbar fallig bzw. bis zum Ablauf der Frist, bis zu welcher der 
öffentliche Notar die Sache zu verkaufen oder das Recht zu verwerten hat, entstehen werden, 
sowie wn die vorhersehbare Verkehrssteuer erhöht. 

(3) Nachdem der Sicherungsnehmer die Mitteilung nach Absatz 2 dieses Artikels samt Anlagen 
erhalten hat, ist er verpflichtet, in einer Frist von fünfzehn Tagen den öffentlichen Notar nach 
Absatz 2 dieses Artikels zu ermächtigen, die Sache zu den in der Mitteilung des Sicherungsgebers e 
festgesetzten Bedingungen zu verkaufen oder das Recht zu verwerten. Der Sicherungsnehmer 
ist verpflichtet, auf Antrag des öffentlichen Notars auch aHe anderen Handlungen vorzunehmen, 
mit denen eine Besichtigung der Sache bzw. ein Bekanntwerden mit dem Inhalt des Rechts 
ermöglicht werden soH. Anderenfalls haftet er gegenüber dem Sichenmgsgeber filr den 
Schaden. 

(4) Wenn der öffentliche Notar innerhalb einer Frist von drei Monaten ab dem Tag, an dem ihn 
der Sichenmgsnehmer dazu befugt hat, die Sache nicht erfolgreich verkaufen bzw. das Recht 
nicht verwerten kann, wird angenommen, daß der Sicherungsgeber auf sein Recht, den Verkauf 
der Sache bzw. die Verwertung des Rechts zu fordern, verzichtet hat. 

(5) Wenn der Sichenmgsgegner nicht gemäß den Bestimmungen nach den Absätzen 1 und 
2 dieses Artikels verfahrt, bzw. wenn es dem öffentlichen Notar nicht gelingt, die Sache in 
Einklang mit der Bestimmung des Absatzes 4 dieses Artikels zu verkaufen oder das Recht zu 
verwerten, wird angenommen, daß der Sichenmgsnehmer zum rechtmäßigen Eigentümer der 
Sache bzw. zum rechtmäßigen Inhaber der Rechte geworden ist, die auf ihn übertragen worden 
sind, und zwar zum Preis, der dem Betrag der gesicherten Forderung mit Zinsen und Kosten 
sowie der Verkehrssteuer entspricht, außer wenn der Sicherungsnehmer innerhalb einer Frist 
von fünfzehn Tagen nach Ablauf der Frist nach Absatz 1 dieses Artikels den Sichenmgsgeber 
im Wege des öffentlichen Notars darüber in Kenntnis setzt, daß er die Sache bzw. das Recht 
nicht ansteHe der Auszahlung der gesicherten Fordenmg behalten möchte. 

(6) Wird der Sichenmgsnehmer im FaHe des Absatzes 5 dieses Artikels zum rechtmäßigen e 
Eigentümer der Sache bzw. zum rechtmäßigen Inhaber des Rechts, so gilt die gesicherte 
Forderung als befriedigt, sobald der Sicherungsnehmer rechtmäßiger Eigentümer bzw. Inhaber 
des Rechts wird. 

(7) Wenn der Sichenmgsnehmer den Sichenmgsgeber darüber in Kenntnis setzt, daß er die 
Sache bzw. das Recht nicht ansteHe der Auszahlung der gesicherten Fordenmg behalten möchte, 
ist er befugt, seine Fordenmg gegen den Sichenmgsgeber ungeachtet der Befugnisse, die er 
gemäß dieser Bestimmung hat, durchzusetzen. 

(8) Wenn der Sichenmgsnehmer den Sicherungsgeber darüber in Kenntnis setzt, daß er die 
Sache bzw. das Recht nicht ansteHe der Auszahlung der gesicherten Forderung behalten möchte, 
ist er befugt, die Sache selbst zu verkaufen oder das Recht zu verwerten, und zwar im Wege 
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eines öffentlichen Notars oder von zum Verkauf von Sachen bzw. zur Verwertung von Rechten 
befugten Personen. Anläßlich des Verkaufs der Sache oder der Verwertung des Rechts ist 
der Sicherungsnehmer verpflichtet, in Einklang mit der Sorgfalt eines guten Wirtschafters zu 
verfahren und dem Sicherungsgeber Rechnung zu legen. Wenn der Sicherungsnehmer seine 
Forderung durch den Verkauf der Sache oder die Verwertung des Rechts nicht in voller Höhe 
befriedigen kann, ist er befugt, auf Grund des Protokolls nach Artikel 274 dieses Gesetzes eine 
Zwangsvollstreckung gegen den Sicherungsgeber zwecks Befriedigung des übrigen Teils seiner 
Forderung zu beantragen. 

(9) Die Fristen für die Amneldung der Übertragung des Eigentums bzw. des Rechts in bezug 
auf die Fälligkeit der Verkehrssteuer werden wie folgt berechnet: 
1. im Falle nach Absatz 3 dieses Artikels von jenem Tag, an dem der öffentliche Notar die 

Sache verkauft bzw. das Recht verwertet hat, 
2. im Falle nach Absatz 5 dieses Artikels von jenem Tag, an dem der Sicherungsnehmer zum 

rechtmäßigen Eigentümer bzw. Inhaber des Rechts geworden ist, 
3. im Falle nach Absatz 8 dieses Artikels von jenem Tag, an dem der Notar bzw. die zum 

Verkauf der Sache oder zur Verwertung des Rechts befugte Person die Sache verkauft oder 
das Recht verwertet hat. 

(10) Wenn der Sicherungsnehmer seine Forderung nicht auf die in den Bestimmungen der 
Absätze 3, 5 und 8 dieses Artikels vorgesehene Weise, sondern anders durchsetzt, ist er 
verpflichtet, dem Sicherungsgeber die Sache bzw. das Recht unverzüglich zurückzugeben. Im 
Falle einer teilweisen Erfüllung der Forderung ist der Sicherungsnehmer verpflichtet, dem 
Sicherungsgeber einige der Sachen oder einen Teil des Rechts an einer Sache bzw. das Recht 
oder einen Teil des Rechts zurückzugeben, sofern dies möglich ist. 

Entsprechende Anwendung der Bestimmungen dieses Abschnitts auf die Übertragung von 
Aktien bzw. Anteilen oder Geschäftsanteilen an Handelsgesellschaften 

Artikel 278 

(1) Die Bestimmungen dieses Abschnitts werden in entsprechender Weise auch auf die 
Übertragung von Aktien angewandt, für die keine Aktienurkunden ausgestellt worden sind, 
bzw. auf Aktien, für die Aktienurkunden ausgestellt wurden, sowie auf die Übertragung eines 
Anteils oder Geschäftsanteils an einer Handelsgesellschaft. 

(2) Aktien, Anteile oder Geschäftsanteile werden durch Abschluß einer Vereinbarung ge­
mäß Artikel 274 Absatz 1 dieses Gesetzes übertragen. Das Gericht setzt die Handelsgesellschaft 
unverzüglich über jede Änderung zwecks Durchftihrung der Übertragung in die entsprechenden 
Bücher der Gesellschaft in Kenntnis, wobei die Eintragung mit der Amnerkung zu versehen ist, 
daß die Übertragung zu Sicherungszwecken erfolgt ist. 
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Artikel 279-280 

(3) Durch die Übertragung von Aktien bzw. Anteilen oder Geschäftsanteilen zu Sicherungs­
zwecken verliert der Übertragende weder sein Stimmrecht noch seinen Anspruch auf Gewinn­
beteiligung, bis der Sicherungsnehmer nicht zum rechtmäßigen Inhaber der Aktien, Anteile oder 
Geschäftganteile geworden ist, bzw. die Aktien, Anteile oder Geschäftsanteile verkauft oder 
anders veräußert werden, sofern in der Vereinbarung nach Artike1274 Absatz 1 dieses Gesetzes 
nichts anderes vorgesehen ist. 

2. NotarIeDe Sicherung 

Entsprechende Anwendung der Bestimmungen über die gerichtliche Sicherung 

Artikel 279 

(1) Die Bestimmungen der Artikel 274 bis 278 dieses Gesetzes werden in entsprechender Weise 
auch auf die notarielle Sicherung einer Forderung durch Übertragung des Eigentums an einer 
Sache, Übertragung eines Rechts oder Übertragung von Aktien, Anteilen oder Geschäftsanteilen 
an einer Handelsgesellschaft angewandt. 

(2) Ein Notariatsakt oder eine solemnisierte Privaturkunde entsprechenden Inhalts ersetzt die 
Vereinbarung nach Artikel 274 Absatz 1 dieses Gesetzes. 

(3) Der öffentliche Notar nimmt nur jene Handlungen vor, durch die das Eigentum an einer 
Sache oder ein Recht, dem die Parteien zustimmen, übertragen wird. 

(4) Welcher öffentliche Notar befugt ist, einzelne Sicherungsmaßnahmen zu unternehmen, wird 
gemäß den Regeln über den Amtssitz und den Amtsbezirk der öffentlichen Notare bestimmt. 

(5) Die Bestimmungen des Artikels 271 Absätze 2 und 3 dieses Gesetzes finden in entspre­
chender Weise auch auf diesen Fall der notariellen Sicherung Anwendung. 

Neunundzwanzigstes Kapitel 
Sicherung durch vorläufige ZwangsvoDstreckung 

Örtliche Zuständigkeit 

Artikel 280 

Für Entscheidungen über einen Antrag auf vorläufige Zwangsvollstreckung und für die 
Durchführung dieser Zwangsvollstreckung ist jenes Gericht örtlich zuständig, das fiii die 
Zwangsvollstreckung auf Grund einer vollstreckbaren Urkunde zuständig wäre. 

142 



Gerichtsbarkeit 
Zwangsvollstreckung 

Artikel 281-282 

Voraussetzungen für die Anordnung einer Zwangsvollstreckung 

Artikel 281 

KROATIEN 

VI4 a 
Seite 143 

Zwecks Sicherung einer nicht in Geld bestehenden Forderung, die durch Vonnerkung in ein 
öffentliches Buch nicht sichergestellt werden kann, kann das Gericht auf Grund eines im 
Streitverfahren ergangenen Urteils eine vorläufige Zwangsvollstreckung anordnen, wenn der 
Vollstreckungsbetreiber die Gefahr glaubhaft macht, daß die Zwangsvollstreckung infolge des 
Aufschubs der Zwangsvollstreckung bis zur Vollstreckbarkeit des Urteils unmöglich gemacht 
oder wesentlich erschwert würde, und wenn er eine Sicherheit für den Schaden leistet, die der 
Verpflichtete wegen einer solchen Zwangsvollstreckung erleiden könnte. 

Verfahren anläOlich des Antrags auf vorläufige Zwangsvollstreckung 

Artikel 282 

(1) Bevor das Gericht über den Antrag des Vollstreckungsbetreibers entscheidet, beraumt es 
zwecks Verhandlung über den Antrag und die Sicherheit eine Tagsatzung an. 

(2) Sollten die Parteien diesbezüglich keine Übereinkunft erzielen, setzt das Gericht, wenn es 
dem Vollstreckungsantrag stattgibt, die Höhe der Sicherheit und die Frist, innerhalb der sie zu 
stellen ist, nach eigenem Ennessen fest. Solange die Sicherheit nicht geleistet ist, kann mit der 
Durchflihrung der Zwangsvollstreckung nicht begonnen werden. 

(3) Wird die Sicherheit nicht innerhalb der gesetzten Frist geleistet, stellt das Gericht die 
Zwangsvollstreckung ein. 

(4) Sollten es die besonderen Umstände des Falles erfordern, kann das Gericht die Zwangs­
vollstreckung und die Höhe der Sicherheit anordnen und mit der Durchflihrung der Zwangsvoll­
streckung beginnen, sobald die Sicherheit geleistet ist, und zwar bevor es dem Verpflichteten 
ennöglicht, zum Antrag Stellung zu nehmen. 

(5) Auf Antrag des Verpflichteten, der glaubhaft macht, daß er wegen der Zwangsvollstreckung 
einen unersetzbaren oder schwer ersetzbaren Schaden erleiden würde, kann das Gericht den 
Antrag auf Zwangsvollstreckung abweisen oder seine Abweisung durch die Leistung einer 
angemessenen Sicherheit innerhalb einer bestimmten Frist bedingen. Leistet der Verpflichtete die 
Sicherheit nicht innerhalb der gesetzten Frist, erläßt das Gericht einen Vollstreckungsbescheid. 

(6) AnIäßlich des Widerspruchs des Verpflichteten, dem nicht ennöglicht wurde, vorher zum 
Antrag des Vollstreckungsbetreibers Stellung zu nehmen, kann das Gericht die Zwangsvoll­
streckung einstellen, wenn dem Verpflichteten durch ihre Durchfiihrung ein unersetzbarer oder 
schwer ersetzbarer Schaden zugefügt werden könnte, oder die Einstellung durch die Leistung 
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Artikel 283-285 

einer Sicherheit innerhalb einer bestimmten Frist bedingen. Leistet der Verpflichtete die 
Sicherheit nicht innerhalb der gesetzten Frist, so wird angenommen, daß er von seinem 
Widerspruch zurückgetreten ist. 

Dreißigstes Kapitel 
Sicherung durch vorläufige Verf'tigungen 

Örtliche Zuständigkeit 

Artikel 283 

Für Entscheidungen über einen Antrag auf Sicherung durch eine vorläufige Verfügung und 
für die Durchführung einer solchen Verfügung ist jenes Gericht örtlich zuständig, daß für 
die Zwangsvollstreckung auf Grund einer vollstreckbaren Urkunde, auf deren Grundlage die 
Sicherung beantragt wurde, zuständig wäre. 

Voraussetzungen für die Verhängung einer vorläufigen Verfügung 

Artikel 284 

(I) Eine vorläufige Verfügung wird zwecks Sicherung einer Geldforderung verhängt, und zwar 
auf der Grundlage 
1. der Entscheidung eines Gerichts oder einer Verwaltungsbehörde, die nicht vollstreckbar 

geworden ist, 
2. eines vor einem Gericht oder einer Verwaltungsbehörde abgeschlossenen Vergleichs, wenn 

die Forderung, die in ihm festgestellt wurde, noch nicht fllllig geworden ist, 
3. einer notariellen Urkunde, wenn die Forderung, die in ihr festgestellt wurde, noch nicht 

fällig geworden ist. 

(2) Das Gericht verhängt auf Grund der Urkunden nach Absatz 1 dieses Artikels eine vorläufige a 
Verfügung, wenn der Sicherungsnehmer die Gefahr glaubhaft macht, daß die Geltendrnachung ., 
der Forderung ohne die Sicherung unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert würde. 

Vorausgesetzte Gefahr 

Artikel 285 

(I) Es wird angenommen, daß die Gefahr im Sinne der Bestimmungen des Artikels 284 dieses 
Gesetzes gegeben ist, wenn die Verhängung einer vorläufigen Verfügung beantragt wurde auf 
der Grundlage 
1. eines Zahlungsauftrags bzw. eines Vollstreckungsbescheids auf Grund einer unbedenklichen 

Urkunde, gegen die fristgerecht Widerspruch erhoben wurde, 
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2. eines in einem Strafverfahren über einen vermögensrechtlichen Antrag gefällten Urteils, 
gegen das die Wiederholung des Strafverfahrens zulässig ist, 

3. einer Entscheidung, die im Ausland zu vollstrecken ist, 
4. eines Anerkennungsurteils, gegen welches eine Berufung eingelegt wurde, 
5. eines Vergleichs nach Artikel 284 Absatz 1 Nr. 2 dieses Gesetzes, welcher auf cine im Gesetz 

vorgesehene Weise angefochten wird, 
6. einer notariellen Urkunde nach Artikel 284 Absatz 1 Nr.2 dieses Gesetzes, die auf eine im 

Gesetz vorgesehene Weise angefochten wird. 

(2) In den Fällen nach Absatz 1 Nr.4 und 5 dieses Gesetzes kann das Gericht auf Antrag 
des Sicherungsgegners die vorläufige Verfiigung mit der Leistung einer Sicherheit seitens des 
Sicherungsnehmers fUr den Schaden bedingen, den der Sicherungsgegner durch ihre Verhängung 
erleiden könnte. 

Sicherung einer Forderung, deren Raten nicht f"ällig sind 

Artikel 286 

(1) Eine Sicherheit durch eine vorläufige Verfligung fUr nichtfällige Raten einer Forderung 
auf der Grundlage gesetzlicher Unterhaltsleistungen, einer Forderung auf der Grundlage von 
Schadensersatz fIir entgangenen Unterhalt wegen des Todes des Unterhaltsverpftichteten sowie 
einer Forderung auf der Grundlage von Schadensersatz wegen Beeinträchtigung der Gesundheit 
oder Verminderung bzw. Verlust der Arbeitsfähigkeit wird nur fIir jene Raten angeordnet, die in 
einem Jahr anfallen. 

(2) In den Fällen nach Absatz 1 dieses Artikels wird vorausgesetzt, daß eine Gefahr besteht, 
wenn gegen den Sicherungsgegner bereits eine Zwangsvollstreckung wegen Befriedigung einer 
fälligen Rate geführt oder eine solche Zwangsvollstreckung beantragt wurde. 

Arten vorläufiger Verfügungen 

Artikel 287 

(1) Als vorläufige Verfugungen kann das Gericht anordnen: 
1. die Vormerkung des Pfandrechts an der Liegenschaft des Sicherungsgegners oder einem an 

der Liegenschaft einverleibten Recht, 
2. eine der Sicherungsmaßnahmen nach Artikel 262 Nr. 2 bis 10 dieses Gesetzes, 
3. das Verbot fIir die Geschäfte des Zahlungsverkehrs tätigende juristische Person, daß sie dem 

Sicherungsgegner oder einem Dritten im Auftrag des Sicherungsgegners von seinem Konto 
den Geldbetrag, fUr den die vorläufige Verfligung verhängt wurde, ausbezahlt. 
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Artikel 288 

(2) Das Gericht kann mit Rücksicht auf die Umstände des Falles auf Antrag des Sicherungs­
nehmers zwei oder mehrere vorläufige Verfügungen verhängen, sofern dies erforderlich ist. Das 
Gericht kann, wenn die in diesem Gesetz vorgesehenen Bedingwtgen erfüllt sind, außer der 
vorläufigen Verfiigwtg auch eine einstweilige Verfiigwtg anordnen. 

(3) Durch die Durchfiihnmg der vorläufigen Verfügung erwirbt der Sicherungsnehmer das 
Pfandrecht am Sicherungsgegenstand. 

(4) Der Betrag an Geldmitteln des Sicherungsgegners bei der Geschäfte des Zahlungsverkehrs 
tätigenden juristischen Person, für den ein Auszahlungsverbot angeordnet wurde, kann für die 
Dauer des Verbots nicht von diesem Konto übertragen werden, es sei denn, zum Zweck der 
Befriedigwtg der gesicherten Forderung. 

Verkauf gepfändeter Fahrnis und Übertragung der Forderung des Sicherungsgegners 

Artikel 288 

(1) Das Gericht ordnet den Verkauf von gepfändeter Fahrnis an, die einem schnellen Verderben 
unterliegt, oder wenn die Gefahr eines erheblichen Preissturzes dieser Sachen besteht. 

(2) Der Verkauf der verzeichneten Sachen erfolgt gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes 
über die Zwangsvollstreckung in Fahrnis. 

(3) Wird die vorläufige Verfiigwtg durch die Pf"andung der Forderung angeordnet, kann das 
Gericht auf Antrag des Sicherungsnehmers oder des Sicherungsgegners anordnen, daß die 
gepfändete Forderung zwecks Begleichung oder einer anderen Geltendmachung auf den 
Sicherungsnehmer übertragen wird, sofern die Gefahr besteht, daß diese Forderung wegen Verzug 
bei ihrer Geltendmachung nicht beglichen oder anders geltendgemacht werden kann, oder er 
seinen Regreßanspruch gegenüber Dritten verlieren wird. 

(4) Der durch den Verkauf von Fahrnis oder Begleichung der Forderung erzielte Betrag 
wird in einem gerichtlichen bzw. notariellen Depot aufbewahrt, bis die vorläufige Verfügung 
nicht eingestellt wird oder der Sicherungsnehmer die Zwangsvollstreckung beantragt, jedoch 
höchstens dreißig Tage nachdem die Forderung vollstreckbar geworden ist. Andere durch 
die Geltendmachung der Forderung erhaltene Nutzungen werden in ein gerichtliches bzw. 
notarielles Depot aufgenommen, sofern dies möglich ist, oder ihre Verwahrung wird bis zur 
Einstellung der vorläufigen Verfügung bzw. bis zur Beantragwtg der Zwangsvollstreckung durch 
den Sicherungsnehmer auf eine andere Weise angeordnet, jedoch höchstens dreißig Tage nach 
Vollstreckbarkeit der Forderung. 
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(I) Im Bescheid, in dem die vorläufige Verfiigung angeordnet wird, müssen unter anderem der 
Betrag der gesicherten Forderung mit Zinsen und Kosten, die Sicherungsmaßnahme sowie der 
Zeitraum, für den sie verhängt wird, bezeichnet werden. 

(2) Der Zeitraum, für den die vorläufige Verfügung verhängt wird, kann höchstens bis zum 
Ablauf von fünfzehn Tagen nach Eintritt der Vollstreckungsbedingungen dauern. 

(3) Läuft die Zeit nach Absatz I dieses Artikels ab, bevor der Bescheid, auf dessen Grundlage 
die vorläufige Verftigung verhängt wurde, vollstreckbar wird, verlängert das Gericht diesen 
Zeitraum auf Antrag des Sicherungsnehmers bei Gericht vor Ablauf der Zeit, für die die 
Verfügung angeordnet wurde, unter der Bedingung, daß sich die Umstände, unter denen die 
Verftigung angeordnet wurde, nicht geändert haben. 

(4) Der Bescheid über die Verhängung einer vorläufigen Verfügung muß begründet werden. 

Einstellung der vorläufigen Verfügung 

Artikel 290 

(I) Das Gericht wird auf Antrag des Sicherungsgegners das Verfahren einstellen und die 
durchgeführten Handlungen autbeben: 
1. wenn der Sicherungsgegner dem Gericht den schuldigen Betrag der gesicherten Forderung 

mit Zinsen und Kosten hinterlegt, 
2. wenn der Sicherungsgegner es glaubhaft macht, daß die Forderung zur Zeit des Ergehens 

des Bescheids über die Verhängung der vorläufigen Verfügung bereits befriedigt oder 
ausreichend gesichert war, 

3. wenn rechtskräftig festgestellt wurde, daß die Forderung nicht entstanden ist oder aufgehört 
hat, 

4. wenn die Entscheidung, auf deren Grundlage die vorläufige Verfügung verhängt wurde, 
anläßlich des Rechtsmittels aufgehoben wurde, bzw. wenn der gerichtliche Vergleich oder 
die notarielle Urkunde, auf deren Grundlage die vorläufige Verfügung verhängt wurde, außer 
Kraft gesetzt wird. 

(2) Das Gericht wird das Verfahren einstellen und die durchgeführten Handlungen autbeben, 
wenn die Bedingungen für eine Zwangsvollstreckung innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen 
ab dem Tag des Ablaufs der Zeit, für die die vorläufige Verftigung verhängt wurde, nicht erfüllt 
werden. 
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Artikel 291-292 

(3) In den Fällen nach Absatz 1 Nr.2, 3 und 4 sowie Absatz 2 dieses Artikels ist der Siche­
rungsnehmer verpflichtet, dem Sicherungsgegner die durch die Verhängung und Durchführung 
der vorläufigen Verfügung verursachten Kosten zu erstatten. 

(4) In den Fällen nach Absatz 3 dieses Artikels kann der Sicherungsgegner vom Siche­
rungsnehmer im Sicherungsverfahren spätestens innerhalb einer Frist von dreißig Tagen nach 
Abschluß des Verfahrens und danach in einem Streitverfahren Schadensersatz fordern. 

(5) Im Sicherungsverfahren bestimmt das Gericht auf Antrag des Sicherungsgegners das 
Bestehen und die Höhe des Schadens nach Absatz 4 dieses Artikels durch Bescheid. 

(6) Eine Berufung gegen den Bescheid nach Absatz 5 dieses Artikels hindert die Zwangsvoll­
streckung. 

Einstellung 1m Falle, daß der Sicherungsnehmer keine Zwangsvollstreckung beantragt 

Artikel 291 

Werden die Voraussetzungen für eine Zwangsvollstreckung zwecks Befriedigung einer gesi­
cherten Forderung vor Ablauf der Zeit, für die die vorläufige Verfügung verhängt wurde, 
erfiillt, so wird das Gericht auf Antrag des Sicherungsgegners das Verfahren einstellen und die 
durchgeführten Handlungen aufheben, wenn der Sicherungsnehmer nicht innerhalb einer Frist 
von fünfzehn Tagen nach Eintreten dieser Bedingungen einen Vollstreckungsantrag stellt. 

Einunddreißigstes Kapitel 
ElnstweUlge Verfügungen 

1. Allgemeine Bestimmungen 

Örtliche Zuständigkeit 

Artikel 191 

(1) Vor der Einleitung eines Streitverfahrens oder eines anderen gerichtlichen Verfahrens 
über die gesicherte Forderung ist für Entscheidungen über den Antrag auf Sicherung durch 
eine einstweilige Verfügung jenes Gericht zuständig, das für die Entscheidung über einen 
Vollstreckungsantrag zuständig wäre. Für die Durchführung der einstweiligen Verfügung ist 
jenes Gericht zuständig, das für die Durchführung der Zwangsvollstreckung örtlich zuständig 
wäre. 
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(2) Nach Einleitung des Verfahrens nach Absatz I dieses Artikels ist fiir die Entscheidung über 
den Antrag auf Sichenmg durch eine einstweilige Verfügung jenes Gericht zuständig, bei dem 
das Verfahren eingeleitet wurde. Wenn es die Umstände des einzelnen Falles rechtfertigen, kann 
der Antrag in diesem Fall bei dem Gericht nach Absatz I dieses Artikels gestellt werden. 

(3) Das Gericht, das für Entscheidungen über einen Vollstreckungsantrag auf Gnmd einer 
in einem Verwaltungsverfahren erlassenen vollstreckbaren Urkunde zuständig wäre, ist nach 
Abschluß dieses Verfahrens auch für Entscheidungen über einen Antrag auf Verhängung einer 
einstweiligen Verfügung zuständig. 

Antrag auf Verhängung einer einstweiligen Verfügung 

Artikel 293 

(I) Die einstweilige Verfügung kann vor Einleitung und während eines Gerichts- oder 
Verwaltungsverfahrens sowie nach Abschluß dieser Verfahren eingeleitet werden, solange die 
Zwangsvollstreckung nicht durchgeführt wird. 

(2) Im Antrag auf Verhängung einer einstweiligen Verfügung hat der Sichenmgsnehmer eine 
Fordenmg vorzubringen, in der er die Forderung genau zu bezeichnen hat, deren Sichenmg er 
fordert, sowie die geforderten Maßnahmen und deren Dauer zu bestimmen und falls erforderlich, 
die Mittel der Sicherung, mit denen die einstweilige Verfügung zwangsweise durchzusetzen 
ist, sowie den Gegenstand der Sicherung unter entsprechender Anwendung der Vorschriften 
dieses Gesetzes über die Mittel und den Gegenstand der Zwangsvollstreckung zu bestimmen. Im 
Antrag sind die Tatsachen anzuführen, auf denen der Antrag auf Verhängung einer einstweiligen 
Verfügung beruht, sowie die Nachweise vorzulegen, mit denen diese Angaben bekräftigt 
werden. Der Sicherungsnehmer ist verpflichtet, diese Nachweise nach Möglichkeit dem Antrag 
beizufügen. 

Bescheid über die Verhängung einer einstweiligen Verfügung 

Artikel 294 

(1) Im Bescheid über die Verhängung einer einstweiligen Verfligung wird das Gericht, falls 
dies mit Rücksicht auf die Art der Maßnahme und den zu erreichenden Zweck erforderlich 
ist, auf Antrag des Sichenmgsnehmers unter entsprechender Anwendung der Vorschriften dieses 
Gesetzes über die Bestimmung der Mittel und des Gegenstands der Zwangsvollstreckung im 
Vollstreckungsbescheid auch die Mittel, mit denen sie zwangsweise erftillt wird, sowie den 
Gegenstand der Sichenmg anordnen. 

WIRTSCHAFTSRECHT DER OSTEUROPÄISCHEN STAATEN 
119. Lieferung - KroatienIMakedonieniSlowenien 14 - Oktober 2000 

149 



KROATIEN 

VI 4 a 
Seite 150 

Gerichtsbarkeit 
Zwangsvollstreckung 
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(2) Ist es zwecks Durchsetzung eines im Bescheid über die Verhängung einer einstweiligen 
Verfügung verhängten Auftrags oder Verbots erforderlich, die Mittel der Zwangsvollstreckung 
nach Absatz 1 dieses Artikels nachträglich zu bestimmen oder zu den bereits bestimmten Mitteln 
neue hinzuzufügen oder sie durch andere zu ersetzen, so kann der Sicherungsnehmer im selben 
Verfahren beantragen, daß diese Mittel auf Grund der bereits verhängten Aufträge oder Verbote 
bestimmt werden. 

(3) Der Bescheid über die Verhängung einer einstweiligen Verfügung hat die Wirkung eines e 
Vollstreckungsbescheids. 

(4) Auf die Bescheide nach Absatz 2 dieses Artikels finden die Bestimmungen dieses Gesetzes 
über Vollstreckungsbescheide in entsprechender Weise Anwendung. 

(5) Die Bescheide nach den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels müssen begründet sein. 

(6) Im Fall der Verhängung einer einstweiligen Verfügung von Amts wegen wendet das Gericht 
die Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 dieses Artikels in entsprechender Weise an. 

Zulässigkeit der einstweiHgen Verfügung 

Artikel 295 

(1) Eine einstweilige Verfügung kann auch zwecks Sicherung nicht fälliger und bedingter 
Forderungen angeordnet werden. 

(2) Eine einstweilige Verfügung ist nicht zulässig, wenn Bedingungen für die Verhängung einer 
vorläufigen Verfügung bestehen, durch die derselbe Sicherungszweck erreicht werden kann. 

2. Einstweilige Verfügungen zwecks Sicherung einer Geldforderung 

Voraussetzungen für die Verhängung einer einstweiligen Verfügung 

Artikel 296 

(1) Eine einstweilige Verfügung zwecks Sicherung einer Geldforderung kann verhängt werden, 
wenn der Sicherungsnehmer das Bestehen der Forderung und die Gefahr glaubhaft macht, daß der 
Sicherungsgegner die Begleichung der Forderung ohne eine solche Verfügung verhindern oder 
erheblich erschweren wird, indem er sein Eigentum veräußern, verdecken oder auf eine andere 
Weise darüber verfügen wird. 

(2) Der Sicherungsnehmer muß die Gefahr nach Absatz 1 dieses Artikels nicht nachweisen, 
wenn er glaubhaft macht, daß der Sicherungsgegner durch die beantragte Verfügung nur einen 
unerheblichen Schaden erleiden würde. 
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(3) Es wird angenommen, daß die Gefahr nach Absatz 1 dieses Artikels besteht, wenn die 
Forderung im Ausland durchzusetzen wäre. 

Arten einstwelliger Verfügungen zwecks Sicherung einer Geldforderung 

Artikel 297 

(I) Zwecks Sicherung einer Geldforderung kann jede Verfügung angeordnet werden, mit der 
der Zweck einer solchen Sicherung erreicht wird, und insbesondere 
1. das Verbot an den Sicherungsgegner, Fahrnis zu veräußern oder zu belasten, die Beschlag­

nahme dieser Sachen und das Betrauen des Sicherungsnehmers oder eines Dritten mit der 
Verwahrung derselben, 

2. die Beschlagnahme und Hinterlegung von Bargeld, Wertpapieren u.ä. bei Gericht bzw. bei 
einem öffentlichen Notar, 

3. das Verbot an den Sicherungsgegner der Veräußerung oder Belastung seiner Liegenschaft 
oder dinglichen Rechte, die zu seinen Gunsten auf der Liegenschaft einverleibt sind, mit 
der Anmerkung dieses Verbots im Grundbuch. 

4. das Verbot an den Schuldner des Sicherungsgegners, seine Verpflichtung dem Sicherungs­
gegner freiwillig zu erfüllen, sowie das Verbot an den Sicherungsgegner, die Erfüllung dieser 
Verpflichtung anzunehmen bzw. über seine Forderungen zu verfügen, 

5. der Auftrag an eine Geschäfte des Zahlungsverkehrs tätigende juristische Person, dem 
Sicherungsgegner oder einem Dritten auf Grund des Auftrags des Sicherungs gegners die 
Auszahlung des Geldbetrags vom Konto des Schuldners, für den die einstweilige Verfügung 
verhängt wurde, zu verweigern. 

(2) Durch die einstweilige Verfügung wird kein Pfandrecht erworben. 

(3) Die Verbote nach Absatz I dieses Artikels gelten nach Zustellung an die Person, über die 
sie verhängt wurden, bzw. an die Grundbuchsabteilung des Gerichts als vollzogen. 

(4) Die Veräußerung und Belastung von Fahrnis nach Absatz I Nr. I dieses Artikels, die 
der Sicherungsgegner entgegen dem Verbot tätigt, sind rechtlich wirkungslos, es sei denn, die 
Vorschriften über den Schutz des redlichen Erwerbers können angewandt werden. 

(5) Die Wirkung der Anmerkung des Verbots nach Absatz I Nr.3 dieses Artikels liegt darin, 
daß der Sicherungsnehmer eine Zwangsvollstreckung zwecks Befriedigung seiner Forderung, 
wenn diese vollstreckbar wird, an der im Grundbuch eingetragenen Liegenschaft oder an 
dem auf der Liegenschaft, auf die sich das Verbot bezieht, eingetragenen Recht beantragen 
kann, ohne Rücksicht darauf, daß nach dem Verbot ein Dritter auf Grund einer freiwilligen 
Verfügung des Sicherungs gegners ein Recht erworben und in das Grundbuch eingetragen hat. 
Die Zwangsvollstreckung in die Liegenschaft bzw. in ein an der Liegenschaft eingetragenes 
Recht kann der Sicherungsnehmer unmittelbar gegen die Person beantragen, die als Eigentümer 
der Liegenschaft bzw. als Träger des auf dieser Liegenschaft einverleibten dinglichen Rechts 
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eingetragen ist, und dies auf Grund einer vollstreckbaren Urkunde, durch die seine Forderung 
gegen den Sicherungsgegner festgestellt wird, zu deren Sicherung das Verbot angemerkt wurde, 
sowie auf Grund des Nachweises, daß die Person, gegen die die Zwangsvollstreckung beantragt 
wurde, nach Anmerkung des Verbots das Eigentum an der Liegenschaft bzw. das Recht an der 
Liegenschaft erworben hat. 

(6) Die Wirkung der Verbote nach Absatz 1 Nr.4 und 5 dieses Artikels liegt darin, daß der 
Sicherungsnehmer vom Schuldner des Sicherungsgegners bzw. von der Geschäfte des Zah­
lungsverkehrs tätigenden juristischen Person im Streitverfahren den Ersatz des Schadens fordern e 
kann, den sie ihm durch verbotswidriges Verhalten zugefügt haben. Dem Sicherungsnehmer 
stehen gemäß den allgemeinen Vorschriften des Schuldrechts über verbotene bzw. rechtswidrige 
Handlungen auch andere Anspruche gegen diese Personen zu. 

(7) Im Bedarfsfall kann das Gericht die in Artikel 16 dieses Gesetzes vorgeschriebenen 
Maßnahmen anordnen. 

3. Einstweilige Verfügungen zwecks Sicherung nicht in Geld bestehender Forderungen 

Voraussetzungen für die Verhängung einer einstweiligen Verfügung 

Artikel 298 

(1) Zwecks Sicherung einer nicht in Geld bestehenden Forderung kann eine einstweilige 
Verfügung verhängt werden, wenn der Sicherungsnehmer das Bestehen seiner Forderung 
glaubhaft macht und: 
1. wenn er auch die Gefahr glaubhaft macht, daß der Sicherungsgegner ohne eine solche 

Verfügung die Durchsetzung der Forderung verhindern oder erheblich erschweren würde, 
insbesondere indem er den bestehenden Zustand der Sachen verändern würde, oder 

2. wenn er glaubhaft macht, daß die Verfügung erforderlich ist, um Gewalt oder das Entstehen 
eines drohenden unersetzbaren Schadens zu verhindern. 

(2) Die Bestimmungen nach Artikel 296 Absätze 2 und 3 dieses Gesetzes finden auch bei der 
Verhängung einstweiliger Verfügungen zwecks Sicherung nicht in Geld bestehender Forderungen e 
Anwendung. 

Arten einstweiliger Verfügungen zwecks Sicherung nicht in Geld bestehender Forderun­
gen 

Artikel 299 

(1) Zwecks Sicherung einer nicht in Geld bestehenden Forderung kann jede Verfügung 
angeordnet werden, mit welcher der Zweck einer solchen Sicherung erreicht wird, und 
insbesondere 

1. das Verbot einer Veräußerung oder Belastung von Fahrnis, auf die die Forderung gerichtet 
ist, ihre Beschlagnahme und das Betrauen eines Sicherungsnehmers oder eines Dritten mit 
der Verwahrung derselben, 
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2. das Verbot einer Veräußerung oder BelastWlg von Aktien, Anteilen oder Geschäftsanteilen, 
auf die die Forderung gerichtet ist, mit der AnmerkWlg des Verbots im Aktien-, Anteil­
oder Geschäftsanteilsbuch; Wld bei Bedarf auch im Gerichtsprotokoll; das Verbot einer 
NutzWlg oder Verfiigoog über die Rechte auf der Grundlage dieser Aktien, Anteile oder 
Geschäftsanteile; das Betrauen eines Dritten mit der VerwaltWlg der Aktien, Anteile Wld 
Geschäftsanteile; die BestellWlg einer vorläufigen Geschäftsführung der Gesellschaft, 

3. das Verbot einer Veräußerung Wld BelastWlg anderer Rechte, auf die die Forderung gerichtet 
ist, Wlter BetrauWlg eines Dritten mit der VerwaltWlg dieser Rechte, 

4. das Verbot einer Veräußerung Wld BelastWlg der Liegenschaft, auf die die Forderung 
gerichtet ist, oder der an der Liegenschaft eingetragenen dinglichen Rechte, auf die die 
Forderung gerichtet ist, unter AnmerkWlg des Verbots im Grundbuch; die Beschlagnahme 
der Liegenschaft Wld das Betrauen des Sicherungsgegners oder eines Dritten mit ihrer 
VerwahrWlg Wld VerwaltWlg, 

5. das Verbot an den Schuldner des Sicherungsgegners, dem Sicherungsgegner Sachen zu 
übergeben, ein Recht zu übertragen oder eine andere nicht in Geld bestehende LeistWlg zu 
tätigen, auf die die Forderung gerichtet ist, 

6. das Verbot des Sicherilllgsgegners, HandlWlgen vorzWlehmen, die dem Sicherungsnehmer 
einen Schaden zufügen können, sowie das Verbot, daß an den Sachen, auf die die Forderung 
gerichtet ist, Veränderungen vorgenommen werden, 

7. der Auftrag an den Sicherilllgsgegner, bestimmte HandlWlgen zu tätigen, die erforderlich 
sind, Fahrnis oder Liegenschaften zu bewahren oder den bestehenden Zustand der Sachen 
zu wahren, 

8. die Befugnis des Sicherungsnehmers, die Sachen des Sicherilllgsgegners zu behalten, die sich 
bei ihm befinden Wld auf die sich die Forderilllg bezieht, bis das Streitverfahren rechtskräftig 
abgeschlossen wird, 

9. die Befugnis des Sicherungsnehmers, selbst oder mittels eines Dritten bestimmte HandlWlgen 
zu tätigen oder bestimmte Sachen zu beschaffen, insbesondere zum Zweck der Wiederher­
stellung des vorherigen Zustands, 

10. die vorläufige Wiederaufnahme des Arbeitnehmers bei der Arbeit; die BezahlWlg der 
VergütWlg während der Dauer des Arbeitsstreits, wenn das für seinen Unterhalt Wld den 
Unterhalt der Personen, zu deren Unterhalt er auf Grund des Gesetzes verpflichtet ist, 
notwendig ist. 

(2) Ist es zur Verhinderung des Entstehens eines Wlersetzbaren oder schwer ersetzbaren 
Schadens, von Gewalt notwendig oder aus anderen wichtigen Gründen zwecks SicherstellWlg der 
RechtsordnWlg erforderlich, kann das Gericht eine Maßnahme anordnen, durch die das strittige 
Verhältnis zwischen den Parteien vorläufig geregelt wird. 

(3) Die Verbote nach Absatz I dieses Artikels gelten nach ZustellWlg an die Person, die 
sie betreffen, bzw. an die GrundbuchsabteilWlg des Gerichts oder ein anderes Register als 
vollzogen. 
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(4) Die Wirkung der Anmerkung des Verbots nach Absatz 1 Nr.4 dieses Artikels liegt 
darin, daß durch die im Grundbuch auf der Grundlage einer freiwilligen Verfügung des 
Sicherungsgegners nach Eintragung der Anmerkung des Verbots erfolgte Eintragung Rechte an 
der Liegenschaft oder an einem auf ihr eingetragenen Recht im Verhältnis zum Sicherungsnehmer 
nur dann erworben werden können, wenn der Sicherungsnehmer im Verfahren, das er zwecks 
Durchsetzung einer Forderung, zu deren Sicherung die Anmerkung eingetragen wurde, eingeleitet 
hat, rechtskräftig mit seinem Antrag abgewiesen wurde. Auf Grund der Vollstreckungsurkunde, _ 
die im Verfahren erworben wurde, welches er gegen den Sicherungsgegner zwecks Durchsetzung _ 
der Forderung, zu deren Sicherung der Verbotsvermerk eingetragen wurde, eingeleitet hat, sowie 
auf Grund der Nachweise, daß die Person, die ein bestimmtes Recht an der Liegenschaft oder 
einem an der Liegenschaft eingetragenen Recht auf der Grundlage der freiwilligen Verfügung des 
Sicherungsgegners erworben hat, dieses Recht nach der Eintragung des Verbots erworben hat, 
kann der Sicherungsnehmer unmittelbar gegen diese Person die Zwangsvollstreckung zwecks 
Durchsetzung seines im Vollstreckungstitel festgesetzten Rechts fordern. 

(5) Die Wirkung der Verbote nach Absatz 1 dieses Artikels, mit Ausnahme jener nach Nr.4 
dieses Artikels, liegt darin, daß die Personen, gegen die das Verbot verhängt wurde, gegenüber 
dem Sicherungsnehmer für den Schaden haften, den sie ihm dadurch zugefügt haben, daß sie 
nach Zustellung des Verbots verbotswidrig gehandelt haben. Jene Personen, gegen die das Verbot 
verhängt wurde, können sich von ihrer Haftung befreien, indem sie die Gegenstände, auf die 
sich das Verbot bezieht, bei Gericht hinterlegen, sofern diese dazu geeignet sind oder indem 
sie diese einem Verwahrer oder Verwalter übergeben, der auf ihren Antrag vom Gericht bestellt 
wird. 

(6) Die Bestimmungen nach Artikel 297 Absätze 3 und 4 dieses Gesetzes finden in entsprechen­
der Weise auch auf einstweilige Verfügungen zwecks Sicherung einer nicht in Geld bestehenden 
Forderung Anwendung. 

4. Gemeinsame Bestimmungen 

Sicherung anstelle einer einstweiligen Verfügung 

Artikel 300 

(1) Der Sicherungsnehmer kann im Antrag auf Verhängung einer einstweiligen Verfügung oder 
nachträglich erklären, daß er sich anstelle einer einstweiligen Verfügung mit der Leistung einer 
bestimmten Sicherheit seitens des Sicherungsgegners zufriedengibt. 

(2) Die Leistung einer Sicherheit anstelle einer einstweiligen Verfügung kann auch auf Antrag 
des Sicherungsgegners angeordnet werden. Der Umstand, daß der Sicherungsgegner die Leistung 
einer Sicherheit beantragt hat, schiebt die Durchführung der Sicherung nicht auf, bis über diesen 
Antrag entschieden wird. 

154 

Mt 



• 

• 

Gerichtsbarkeit 
Zwangsvollstreckung 

Artikel 301-302 

KROATIEN 

VI4 a 
Seite 155 

(3) Leistet der Sicherungsgegner eine Sicherheit, stellt das Gericht das Verfahren ein und hebt 
die bereits durchgefiihrten Handlungen auf. 

Sicherung als Bedingung für die Verhängung einer einstweiligen Verfügung 

Artikel 301 

(I) Das Gericht kann auf Antrag des Sicherungsnehmers auch dann eine einstweilige Verfügung 
verhängen, wenn dieser das Bestehen der Forderung und der Gefahr nicht glaubhaft gemacht hat, 
sofern er vorher innerhalb der vom Gericht gesetzten Frist eine Sicherheit für den Schaden leistet, 
die dem Sicherungsgegner durch Verhängung und Durchfiihrung der einstweiligen Verfügung 
entstehen könnte. Leistet der Sicherungsnehmer die Sicherheit nicht innerhalb der gesetzten 
Frist, weist das Gericht den Sicherungsantrag ab. 

(2) Das Gericht kann auf Antrag des Sicherungsgegners gemäß den Umständen des Falles 
auch dann nach der Bestimmung gemäß Absatz I dieses Artikels verfahren, wenn der 
Sicherungsnehmer das Bestehen der Forderung und der Gefahr glaubhaft macht. Leistet 
der Sicherungsnehmer die Sicherheit nicht innerhalb der gesetzten Frist, stellt das Gericht 
das Verfahren ein und hebt die durchgefiihrten Handlungen auf. Der Umstand, daß der 
Sicherungsgegner die Leistung einer Sicherheit beantragt hat, schiebt die Durchführung des 
Sicherungsverfahrens nicht auf, bis das Gericht über seinen Antrag entscheidet. 

(3) Die Sicherheit wird bis zum Ablauf der Frist angeordnet, bis zu welcher der Sicherungs­
gegner im Sicherungsverfahren einen Schadensersatz fordern kann . 

Verhängung mehrerer einstweiliger Verfügungen 

Artikel 302 

(I) Das Gericht kann mit Rücksicht auf die Umstände des Falles auch mehrere einstweilige 
Verfügungen anordnen, sofern dies erforderlich ist. 

(2) Ist es im einzelnen Fall möglich, mehrere einstweilige Verfügungen zu verhängen, ordnet 
das Gericht jene an, die am geeignetsten ist, den Zweck der Sicherung durchzusetzen; wenn alle 
gleich geeignet sind, ordnet das Gericht jene an, die für den Sicherungsgegner am wenigsten 
beschwerlich ist. 
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Artikel 303 

Gerichtsbarkeit 
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Artikel 303-305 

(1) Im Bescheid, mit dem die einstweilige Verfügung verhängt wird, wird auch die Dauer 
dieser Verfügung bestimmt; wenn diese Verfügung vor Einreichung einer Klage oder vor 
Einleitung eines anderen Verfahrens angeordnet wurde, wird auch die Frist, innerhalb welcher 
der Sicherungsnehmer zwecks Rechtfertigung der Verfügung eine Klage erheben bzw. einen 
Antrag auf Einleitung eines anderen Verfahrens stellen muß, bestimmt. 

(2) Das Gericht verlängert auf Antrag des Sicherungsnehmers die Dauer der einstweiligen 
Verfügung unter der Bedingung, daß die Umstände sich nicht geändert haben, unter denen diese 
Verfügung angeordnet wurde. 

(3) Der Antrag nach Absatz 2 dieses Artikels kann nur gestellt werden, wenn die Zeit, für die 
die einstweilige Verfügung angeordnet wurde, nicht abgelaufen ist. 

Rechtsmittel 

-. 
Artikel 304 

Die Bestimmungen dieses Gesetzes über die ~rufung und den Widerspruch gegen den 
Vollstreckungsbescheid finden in entsprechender Weise auch im Verfahren der Sicherung durch 
einstweilige Verfügung Anwendung. 

Autbebung einer einstweiligen Verfügung 

Artikel 305 

(I) Erhebt der Sicherungsnehmer innerhalb der gesetzten Frist keine Klage bzw. leitet er kein 
anderes Verfahren zwecks Rechtfertigung der einstweiligen Verfügung ein, oder ist die Zeit 
abgelaufen, für die die einstweilige Verfügung angeordnet wurde, so stellt das Gericht auf Antrag 
des Sicherungsgegners das Verfahren ein und hebt die durchgeführten Handlungen auf. 

(2) Auf Antrag des Sicherungsgegners wird das Sicherungsverfahren eingestellt und die 
durchgefUhrten Handlungen aufgehoben, wenn die Umstände, die zur Anordnung der Verfügung 
gefUhrt haben, sich später geändert haben, so daß sie nicht mehr erforderlich ist. 
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(1) Der Sicherungsgegner hat gegenüber dem Sicherungsnehmer einen Anspruch auf Ersatz 
des Schadens, der ihm durch eine einstweilige Verfügung zugefügt wurde, für die festgestellt 
wurde, daß sie unberechtigt war oder der Sicherungsnehmer sie nicht gerechtfertigt hat. 

(2) In diesem FaJl finden die Bestimmungen der Artike1282 Absätze 4, 5 und 6, Artikel 290 
und Artikel 291 dieses Gesetzes entsprechend Anwendung. 

Anwendung der Bestimmungen über die Sicherung durch vorläufige Verfügungen 

Artikel 307 

Im Verfahren der Sicherung durch einstweilige Verfügungen finden die Bestimmungen der Arti­
kel288 und Artikel 290 Absätze 2 bis 4 dieses Gesetzes in entsprechender Weise Anwendung. 

Vierter Teil 
Stratbestimmungen 

Vergehen 

Artikel 307 a 

(1) Mit einer Geldstrafe von 10.000 bis 50.000 Kuna wird jener Verpflichtete für ein Vergehen 
bestraft, der auf den schriftlichen Antrag des VoJlstreckungsbetreibers hin keine schriftlichen 
Angaben über alle Konten macht, die er hat, und über jene juristischen Personen, bei denen 
diese Konten geführt werden (Artikel 181 Absatz I). 

• (2) Mit einer Geldstrafe von 2.000 bis 10.000 Kuna wird für ein Vergehen nach Absatz 1 dieses 
Artikels auch die verantwortliche Person der juristischen Person und der staatlichen Behörde 
bestraft. 

Besonderheiten über Vergehen des Arbeitgebers 

Artikel 307 b 

(1) Mit einer Geldstrafe von 50.000 bis 200.000 Kuna wird für ein Vergehen jener Arbeitgeber 
bestraft, der einen Arbeitnehmer auch nach Ergehen des Vollstreckungsbescheids in Einklang 
mit dem Auftrag aus dem Vollstreckungstitel innerhalb einer Frist von acht Tagen nicht zur 
Arbeit bzw. in den Dienst aufnimmt (Artikel 239 Absatz I). 
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Gerichtsbarkeit 
Zwangsvollstreckung 

Artikel 308-311 

(2) Mit einer Geldstrafe von 10.000 bis 50.000 Kuna wird für ein Vergehen nach Absatz 1 
dieses Artikels auch die verantwortliche Person der juristischen Person bestraft. 

Fünfter Teil 
Übergangs- und SchluObestimmungen 

Wohnrecht 

Artikel 308 

(1) Das Wohnrecht oder ein dem Wohnrecht gleichgestelltes Recht erlischt nicht durch Verkauf 
der Wohnung bzw. des Gebäudes, in dem sich die Wohnung befindet, sofern im Gesetz nichts 
anderes bestimmt ist. 

(2) Der Käufer tritt in die Rechte und Pflichten des Nutzungsgebers der Wohnung ein. 

Laufende Verfahren 

Artikel 309 

Laufende Verfahren werden ge~ jenen Bestimmungen des Gesetzes abg~sch1ossen, die bis 
zum Inkrafttreten dieses Gesetzes gültig waren. 

Beendigung der GfUtigkelt der Bestimmungen anderer Gesetze 

Artikel 310 

• 

Am Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes endet die Gültigkeit des G~etzes über das 
Zwangsvollstreckungsverfahren (»Narodne novine« Nr.53/l99l und '9i"Yr992), außer im Falle .. 
des Artikels 309 dieses Gesetzes. ., 

Inkrafttreten des Gesetzes 

Artikel 311 

Dieses Gesetz tritt am dreißigsten Tag nach dem Tag der Bekanntmachung in »Narodne novine« 
in Kraft. 
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